
Liebe Bürgerinnen und Bürger des
Altenburger Landes, 

nun ist das Jahr 2010 fast schon wie-
der zu Ende. Wir freuen uns auf
Weihnachten und darauf, endlich
wieder etwas mehr Zeit mit der Fa-
milie oder mit Freunden zu verbrin-
gen.  In vielen Gesprächen halten wir
Rückblick auf das vergangene Jahr.
Was war gut, welche Erfolge gab es?
Wo haben sich die Dinge nicht wie
erhofft entwickelt, wo gab es Proble-
me? Neben meiner ganz persönli-
chen Rückschau blicke ich auch auf
die Entwicklungen in unserem Land-
kreis zurück. Alles in allem sind die
letzten 12 Monate doch ganz gut ge-
laufen, aber eben leider nicht in je-
dem Fall. 

Ein besonderes gesellschaftliches
Ereignis war der 3. Oktober. Der 20.
Jahrestag der Deutschen Einheit
wurde auch hier im Altenburger
Land mit einer Festveranstaltung be-
gangen. Die Redner, unter Ihnen
auch Thüringens langjähriger Minis-
terpräsident Prof. Dr. Bernhard Vo-
gel als Festredner, waren sich darin
einig, dass die Wiedervereinigung
Deutschlands gelungen ist und in
den letzten zwei Jahrzehnten gerade
hier im Osten Deutschlands eine ge-
waltige Aufbauarbeit geleistet wur-
de. Die blühenden Landschaften sind
vielerorts Wirklichkeit geworden
und dennoch steht unsere Gesell-
schaft vor großen Herausforderun-
gen, die uns allen noch einiges ab-
verlangen werden.  

Anlass zur Freude gab uns in diesem
Jahr abermals die gute wirtschaftli-
che Entwicklung im Landkreis, vor
allem auch weil die Arbeitslosigkeit
dadurch weiter gesunken ist. Mit 11,8
Prozent im November dieses Jahres
liegt die Quote derzeit so niedrig wie
noch nie in den vergangenen zwei
Jahrzehnten. Noch vor einem Jahr
waren im Altenburger Land 14,3 Pro-
zent Arbeitslose registriert. 

Einen stetigen Beitrag zum Wirt-
schaftswachstum im Altenburger
Land leistet der bei uns vor 10 Jahren
eingeführte „Lotsendienst“. Dieser
wichtige Service für Unternehmer
wurde ins Leben gerufen, um Inves-
toren bei der Realisierung ihrer Bau-
vorhaben von Seiten des Landrats-
amtes schnelle und kompetente Un-
terstützung angedeihen zu lassen.
Wir haben dieses Jubiläum nicht ge-
feiert, aber es war an der Zeit einmal
Bilanz zu ziehen. Dabei wird sicht-
bar, dass sich dieses System bestens
bewährt hat. Das zeigt sich an den
rund 170 Neubauten, Erweiterungen
oder Umbauten von Firmen- und
Produktionsgebäuden im Landkreis,
die bislang fachlich begleitet und rea-
lisiert wurden. Die Bearbeitungszeit
von Baugenehmigungen lag dabei
durchschnittlich bei 26 Werktagen.
Diese effektive Form der Wirt-
schaftsförderung ist inzwischen ein
echter Standortfaktor, der sich in Un-
ternehmerkreisen längst herumge-
sprochen hat. Hier kann man Zeit
und Geld sparen und das ist gut so. 

Als derzeit größtes Problem im Wirt-
schaftsleben unserer Region ist der

schon vorhandene und sich noch ver-
stärkende Fachkräftemangel zu be-
zeichnen. Es gibt verschiedene Akti-
vitäten, die bei dieser Thematik an-
setzen. Im Focus steht vor allem die
Berufsorientierung junger Leute, die
sich noch besser am Bedarf orientie-
ren muss. Ich bin optimistisch, dass
es dabei Fortschritte geben wird. 

Das Jahr 2010 war auch für unsere
kreiseigenen Unternehmen und Be-
teiligungen zumeist erfolgreich. Erst
vor wenigen Wochen haben am Kli-
nikum Altenburger Land die Arbeiten
für den Neubau des „MEDICUM“
begonnen. 25 Millionen Euro aus der
eigenen Kasse investiert das Klini-
kum in einen Erweiterungsbau, in
dem ambulante Behandlungsangebo-
te sowie eine Einrichtung für ambu-
lante Rehabilitation integriert wer-
den. Darüber hinaus werden im ME-
DICUM das Medizinische Zentralla-
bor, eine Praxis für Pathologie und
eine logopädische Praxis ein neues
Domizil finden. Weitere 2,5 Millio-
nen Euro wurden in die Erweiterung
des Klinikbereiches Schmölln inves-
tiert. Mit der Fertigstellung vor weni-
gen Tagen erfolgte auch hier die
Etablierung ambulanter Angebote. 

Ein schönes Richtfest wurde im
Herbst dieses Jahres am neuen
Schloss Löbichau gefeiert, dessen
Fertigstellung im Frühjahr 2011 er-
folgen wird. Die Schmöllner Heim-
betriebsgesellschaft errichtet dort für
rund 8,7 Millionen Euro ein moder-
nes Pflegeheim für ältere und pflege-
bedürftige Menschen. Das Erschei-
nungsbild des Neubaus wird dem
historischen Vorbild entsprechen. 
Positive Entwicklungen verzeichnen
auch die Thüsac und das Meuselwit-
zer Seniorenzentrum als kreiseigene
Gesellschaft. 

Herbe Rückschläge mussten wir in
diesem Jahr bei der Weiterentwick-
lung unseres Leipzig-Altenburg Air-
ports hinnehmen. Der Platz war in
die Schlagzeilen geraten, da sich der
Freistaat Thüringen von den bisheri-
gen Zusagen der alten Regierung
verabschiedet hat. Hier waren uns
für 2010 und die kommenden beiden
Jahre jährlich 900.000 Euro Förder-
mittel für den Ausbau des internatio-
nalen Linienflugverkehrs und weite-

re Gelder für Baumaßnahmen an der
Flughafeninfrastruktur zugesichert
worden. Davon will man in Erfurt
heute nichts mehr wissen, man stellt
unser Geschäftsmodell infrage und
bekämpft ganz unverhohlen die iri-
sche Fluggesellschaft Ryanair, die
man ganz offensichtlich vom mittel-
deutschen Markt verdrängen will.
Mittlerweile und nach sehr viel
Druck hat das Thüringer Verkehrs-
ministerium angekündigt, die Gelder
für die Flugsicherungskosten auch in
den nächsten fünf Jahren zu über-
nehmen, das sind jährlich 250.000
Euro. In allen anderen Bundeslän-
dern gilt dies als Selbstverständlich-

keit, nicht aber in Thüringen, hier
wird das als großzügige Förderung
verkauft. Ich denke, dass muss man
nicht kommentieren. 

Der Leipzig-Altenburg Airport ist ein
Dienstleister für ganz Mitteldeutsch-
land und in mehreren von anerkann-
ten Fachleuten erstellten Studien bzw.
Gutachten wurde nachgewiesen, dass
das tatsächliche Marktpotenzial unse-
res Airports im konsequenten Ausbau
des Low-Cost-Verkehrs liegt. Ganz
herzlich Danke sage ich der Bürger-
initiative “ZUKUNFT für das Alten-
burger Land“, die mit ihren Aktionen
vor allem in Erfurt und über die Me-
dien auf die Situation des Flugplatzes
und unseres Landkreises aufmerksam
macht. Mein Dank gilt aber auch den
regionalen Wirtschaftsunternehmen,
Banken, Landwirten und Bürgern der
Region, die mit ihrer Zuwendung da-
zu beigetragen haben, dass der Win-
terflugbetrieb am  Leipzig-Altenburg
Airport stattfinden kann, da wir auch
hier von Seiten des Landes Thüringen
keinerlei Hilfe erfahren haben.  

In den nächsten Jahren wird es darauf
ankommen, vom Freistaat Thüringen
vor allem Gleichbehandlung einzu-
fordern. Vorerst werden wir, wenn al-
le Gesellschafter zustimmen, auf-
grund der äußerst begrenzten finan-
ziellen Mittel mit der Aufrechterhal-
tung der Linienflugverbindung nach
London eine Sparvariante realisieren.
Das ist ein großer Schritt zurück, kos-
tet Arbeitsplätze, aber erhält wenigs-
tens die Grundsubstanz in der Hoff-

nung auf irgendwann politisch besse-
re Rahmenbedingungen in Thürin-
gen. 

Mit fast noch größerer Sorge schauen
wir auf die finanzielle Situation des
Theaters, verschuldet durch Missma-
nagement und mangelnde Kontrolle
im eigenen Haus. Ohne Hilfe, dass
heißt Geld von außen, ist das Theater
nicht zu halten. Übereifrige vermel-
den schon jetzt ihre Erfolge, indem
die endgültige Rettung des Theaters
verkündet wird. Darüber kann man
nur staunen. 
Ich meine, dass die Insolvenzgefahr
erst dann beseitigt ist, wenn alle Mit-
gesellschafter ihre vom Land gefor-
derten Mehrausgaben beschlossen
haben und diese tatsächlich auch zah-
len. Wobei Restrisiken immer blei-
ben, dass das Geld am Ende dann
doch nicht reicht. Im Übrigen hätte
aus meiner Sicht auch eine „geordne-
te Insolvenz“ durchaus zielführend
sein können. Aber davon wollen un-
sere Mitgesellschafter nichts wissen.
Ein Neustart mit einer neuen Struktur
wäre eine echte Chance, zumal Ver-
änderungen in den Sparten ohnehin
anstehen, die nun aber mit sehr viel
Geld in Form von Abfindungen er-
kauft werden müssen. Ich hoffe nur,
dass die Entscheidungen dazu bald
getroffen werden, das sind wir den
Mitarbeitern schon aus Gründen der
gebotenen Ehrlichkeit schuldig, von
denen ja nun einige für die Fehler des
Managements mit dem Verlust ihres
Arbeitsplatzes büßen müssen. 
Lesen Sie bitte  weiter auf Seite 12!

Grußwort des Landrates zum Jahreswechsel

Werbung
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Landrat Sieghardt Rydzewski                                                               Foto: SiMa
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Europaweite Ausschreibung
von Leistungen im Rahmen der

Sanierung und des 
Ersatzneubaus des 

Altenpflegeheimes Löbichau

Im Rahmen der Sanierung und des
Ersatzneubaus des Altenpflegehei-
mes Löbichau sind die Leistungen
für das Los 13 - Fliesenarbeiten,
europaweit ausgeschrieben wor-
den. 

Interessierte Unternehmen finden
die Ausschreibung im Thüringer
Staatsanzeiger vom 06.12.2010 so-
wie als Supplement im Amtsblatt
der Europäischen Union. Dies ist
derzeit im Internet auf der Home-
page http://ted.europa.eu unter
dem Titel: „DE-Schmölln: Bau
von Pflegeheimen“ veröffentlicht. 

Gabriele Matzulla
Schmöllner Heimbetriebsgesell-
schaft mbH 

Öffentliche 
Bekanntmachung

Der Landkreis Altenburger Land
schreibt zum 1. September 2011
zwei Ausbildungsplätze für die Aus-
bildung zur/m

Verwaltungsfachangestellten

aus. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jah-
re. Neben der praktischen Ausbil-
dung in den Fachbereichen des Land-
ratsamtes werden die fachlichen und
methodischen Kenntnisse durch die
Berufsschule in Gera vermittelt so-
wie durch die Thüringer Verwal-
tungsschule ergänzt. Das Ausbil-
dungsverhältnis richtet sich nach dem
Tarifvertrag für Auszubildende des
öffentlichen Dienstes (TVAöD).
Nach abgeschlossener Ausbildung
sind Sie befähigt, als Beschäftigte/r
in den verschiedenen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung tätig zu wer-
den.

Voraussetzung:
u erfolgreicher Abschluss der 

Realschule 

Weiterhin erwarten wir von Ihnen:
u einen angemessenen Noten-

durchschnitt und gute Ergebnis-
se (Note 2) in den Fächern 
Deutsch und Mathematik

u die Fähigkeit, Zusammenhänge 
zügig zu erkennen und eigen-
ständig Schlussfolgerungen zu 
ziehen

u aufgeschlossenes, freundliches 
und zuverlässiges Auftreten

u die Fähigkeit, selbständig als 
auch im Team zu handeln.

Wenn Sie in einer dienstleistungsori-
entierten Verwaltung arbeiten möch-
ten, dann richten Sie Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen (tabella-
rischer Lebenslauf, letztes Schul-
zeugnis, Praktikabeurteilungen) bis
Freitag, 21. Januar 2011 an das

Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Personal
Lindenaustraße 9
04600 Altenburg.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit,
uns Ihre Bewerbung per E-Mail an
personal@altenburgerland.de zu
übermitteln. Bei weitergehenden Fra-
gen steht Ihnen Holger Bessel, Tele-
fon 03447 586-362, gern zur Verfü-
gung. 
Hinweis:
Die Entscheidung zur tatsächlichen
Besetzung der Ausbildungsplätze
steht unter dem Vorbehalt, dass die fi-
nanziellen Mittel für die Ausbildung
mit Inkrafttreten der Haushaltssat-
zung des Landkreises Altenburger
Land 2011 zur Verfügung stehen.

im Auftrag

Marion Hertling
Fachdienstleiterin Personal

Öffentliche Stellenausschreibung
Ausbildung 2011 beim Landkreis Altenburger Land

Der Werkausschuss hat in seiner 4.
Sitzung am 26. Mai 2010 folgenden
Beschluss Nr. 7 gefasst:

Die Werkleitung wird beauftragt, ei-
nen Leasingvertrag über 72 Monate
Laufzeit und einer monatlichen
Leasingrate von brutto 1.926,87
EUR mit der Firma Henne-Unimog

GmbH, ein Unternehmen der Daim-
ler AG, Hans-Grade-Straße 2, 04509
Wiedemar, abzuschließen.

In der 7. Sitzung am 15. November
2010 hat der Ausschuss folgenden
Beschluss Nr. 8 gefasst:

Mit der Lieferung eines Doppelka-

biner 3-Seiten-Kipper-Fahrzeuges
wird die Firma
Auto-Scholz-AVS GmbH & Co.
KG, Pöschwitzer Str. 3, 04603 Rem-
sa, zu einer Bruttoauftragssumme
von 58.663,43 EUR beauftragt.

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Werkausschusses des Eigenbetriebes 

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Kreistages des 
Landkreises Altenburger Land

Der Aufsichtsrat der Klinikum Al-
tenburger Land GmbH hat am 04.
Oktober 2010 den Jahresabschluss
der Krankenhaus-Service-Gesell-
schaft Altenburger Land mbH für
das Geschäftsjahr 2009 festgestellt.
Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht liegen vom 20. bis 23. De-

zember 2010 in der Zeit von 09:00
Uhr bis 15:00 Uhr im Sekretariat
der Geschäftsführung der Klinikum
Altenburger Land GmbH in 04600
Altenburg, Am Waldessaum 10, zur
Einsichtnahme aus.
Die mit der Prüfung des Jahresab-
schlusses beauftragte Verhülsdonk

& Partner GmbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, hat am 12. Mai
2010 den uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt.
Altenburg, 24. November 2010

Dr. Gundula Werner
Geschäftsführerin

Öffentliche Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Jahresabschluss 2009 der Krankenhaus-Service-Gesell-

schaft Altenburger Land mbH gemäß § 75 Abs. 4 Ziffer 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

a) Öffentlicher Auftraggeber
(Vergabestelle):
Landratsamt Altenburger Land,
Fachbereich 4 Schulen, Gesundheit
und Bauen, Vergabestelle
für den Fachdienst 42 Hochbau und
Liegenschaften,
Postanschrift: Lindenaustraße 9,
04600 Altenburg
Telefon: 03447 586-965
Telefax: 03447 586-966
E-Mail: vergabestelle@altenburger-
land.de
Internet: www.altenburgerland.de
b) Vergabeverfahren: 
Beschränkte Ausschreibung nach
Öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb, VOB/A
Vergabenummer: 
HB-B 077-2010
c) Angaben zum elektronischen
Vergabeverfahren: 
nicht vorgesehen
d) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Friedrichgymnasium Altenburg, Ge-
raer Straße 33
04600 Altenburg
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 24-Fassadensanierung mit
Verbindungsmauer zum Hauptge-
bäude
- 135 m² 2 lag. Putz 
- 140 St. Kleinflächen 2 lag. Putz
- 32 St. Keramiksteine erneuern
- 239 m Putzschlitze schließen
- 38 m² Oberputz 2 lag. mit Gewebe
- 34 m Putzfaschen
- 352 m² Klinker- u. Porphyrreini-

gung Schlämmstrahlverfahren
- 257 m² Klinkerflächen ver-

schlämmen, hydrophobieren
- 130 St Klinkererneuerung
- 73 m² Natursteinsockel restaurie-

ren
- 68 m Sandsteingesims restaurieren
- 2 St. Betonornament
- 35 m Spritzschutz Außenwand
- 5 m³ Abbruch Mauer
- 8,2 m³ Klinkermauerwerk Kreuz-

verband KMZ
- 3,2 m Segmentbogen KMZ Roll-

schicht
- 1 St. Stahlblechtür gewölbt
- 1 St. Fahnenhalter Stahlblech his-

torisch
- 2 St. 2 flügliges schmiedeeisernes 

Tor
g) Erbringen von Planungsleis-

tungen: nein
h) Aufteilung in Lose: nein  
i) Ausführungsfristen:
Beginn der Ausführung: März 2011
lt. Bauzeitenplan
m) Teilnahmeanträge:
Frist für den Eingang der Anträge
auf Teilnahme: bis 23.12.2010
Anschrift, an die die Anträge zu
richten sind: per Fax, E-Mail oder
Brief an die Vergabestelle, siehe a)
Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe spätestens am:
28.12.2010
r) geforderte Sicherheiten:
siehe Vergabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaften:
gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter
Sollte der Bewerber eine Bieterge-
meinschaft anstreben, ist dies bei
der Bewerbung anzugeben. Spätere
Bietergemeinschaften werden nicht
zugelassen.
u) Nachweise zur Eignung:
Der Bewerber hat mit dem Teilnah-
meantrag zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit eine direkt abrufba-

re Eintragung in die allgemein zu-
gängliche Liste des Vereins für Prä-
qualifikation von Bauunternehmen
e. V. (Präqualifikationsverzeichnis)
nachzuweisen.
Der Nachweis der Eignung kann
auch durch Einzelnachweise gemäß
VOB/A § 6 Abs. 3 Nr. 2 erbracht
werden, wobei folgende Unterlagen
mit dem Teilnahmeantrag einzurei-
chen sind:
b) Eigenerklärung/Bescheinigungen
zur Ausführung von Leistungen in
den letzten drei abgeschlossenen
Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar
sind (aussagefähige Referenzen mit
Ansprechpartner und Telefonnum-
mer)
d) Eigenerklärung/Bescheinigungen
über die Eintragung in das Berufsre-
gister ihres Sitzes oder Wohnsitzes
(z. B. Eintragung in die Handwerks-
rolle/Handwerkerkarte)
h) Eigenerklärung/Bescheinigun-
gen, dass die Verpflichtung zur Zah-
lung von Steuern und Abgaben so-
wie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung ordnungsgemäß
erfüllt wurde (aktuelle Unbedenk-

lichkeitsbescheinigung des Fi-
nanzamtes und der Krankenkas-
sen sowie Steuerfreistellungsbe-
scheinigung zum Steuerabzug bei
Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1
Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes)
i) Eigenerklärung/Bescheinigung,
dass sich das Unternehmen bei der
Berufsgenossenschaft angemeldet
hat (aktuelle Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der Berufsgenossen-
schaft)
Darüber hinaus hat der Bieter zum
Nachweis seiner Fachkunde folgen-
de Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3
VOB/A zu machen: --
w) Nachprüfung behaupteter Ver-
stöße/ Nachprüfungsstelle (§ 21
VOB/A):
Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 - Vergabekammer, Ver-
gabeangelegenheiten
Weimarplatz 4
99423 Weimar

im Auftrag

Janett Maas
Fachdienstleiterin       06.12.2010

Öffentlicher Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

Freistellungsbescheinigung
zum Steuerabzug bei 

Bauleistungen gemäß § 48 b
Abs. 1 Satz 1 des Einkommens-
steuergesetzes (EStG) ab 2011 

Aus gegebenem Anlass bittet das
Landratsamt Altenburger Land,
Fachbereich 4 - Schulen, Gesund-
heit und Bauen, alle Auftragneh-
mer die Gültigkeit ihrer vorgeleg-
ten Freistellungsbescheinigungen
zu überprüfen und rechtzeitig vor
Ablauf der Frist diese neu beim
Finanzamt zu beantragen. 

Die Abgabe im Fachbereich 4 ist
per Fax möglich (03447 586-
966); auf die Lesbarkeit der Steu-
er- und Sicherheitsnummer ist da-
bei zu achten.

Bernd Wenzlau
Fachbereichsleiter

Öffentliche 
Bekanntmachung
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Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Dabei handelt es sich um eine Trink-
wasserleitung d 63 PE mit den dazu-
gehörigen Anlagen, die als Versor-
gungsleitung der Gemarkung Ehren-
hain dient.
Die Abwasserleitungen DN 150, DN

200, DN 250, DN 300, DN  400 und
DN 600 mit den dazugehörigen
Schächten leiten das Abwasser aus
der öffentlichen Kanalisation in die
Gewässer der Gemarkungen Ehren-
hain und Heiersdorf.
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

1. Trinkwasserleitung
Gemarkung Ehrenhain
Flur 3
Flurstücke 57/3, 78, 80, 81,82, 83,  

2. Abwasserleitungen
Gemarkung Heiersdorf
Flur 5
Flurstücke 11, 16, 17/1, 20/10

Gemarkung Ehrenhain
Flur 1
Flurstücke 13/11, 13/13, 35/6, 
35/8, 36/1, 78/4, 79/2, 79/3, 79/11, 
79/15, 82/2, 111/19, 115/4, 115/5, 
116, 117, 135, 141/1, 142/13, 142/24, 
143/2, 143/3, 143/6, 144/5, 144/6, 

163/2, 163/3,  170/3, 170/10, 172/3
Flur 2
Flurstücke 31, 52/3, 53/3, 64/9, 76,
78/4
Flur 3
Flurstücke 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8,
9/9,9/17, 9/19, 9/24, 9/25, 27/1, 29, 
33/3, 34, 35, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 
63, 64/1, 67, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82,

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungs-
gesetz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung -
SachenR-DV - vom 20.12.1994
(BGBl I, S. 3900) erfolgt nachste-
hende Bekanntmachung:

Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gem. § 9 Abs. 4
GBBerG zum Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbar-
keit für wasserwirtschaftliche Anla-
gen gestellt.
Es handelt sich dabei um Abwasser-
leitungen DN 150, DN 200, DN 300,
DN 400 und DN 500 mit den dazu-
gehörigen Schächten, die das Ab-
wasser aus der öffentlichen Kanalisa-
tion in die Gewässer der Gemarkun-
gen Fockendorf, Pahna und Treben
leiten.
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Fockendorf
Flur 1
Flurstücke 16, 21/2, 27, 67/4, 76
Flur 2

Flurstücke 132/3, 132/4, 133/2,
133/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/8, 
135/9, 135/10, 145, 146/1, 153/9,
157, 158/4 
Flur 3
Flurstücke 169/64, 169/65, 
171/1, 172/2,  176, 177, 178, 207/5, 
207/6, 208/16, 348, 349, 350

Gemarkung Pahna
Flur 5
Flurstücke 70/2, 70/6, 70/7,
118, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 136, 139, 140, 146/1
Flur 6
Flurstück 150/2

Gemarkung Treben
Flur 1
Flurstück 9

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:

Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Es handelt sich dabei um Abwasser-
leitungen DN 150, DN 200, DN 300
und DN 400 mit den dazugehörigen
Schächten, die das Abwasser aus der
öffentlichen Kanalisation in die Ge-
wässer der Gemarkungen Nobitz,
Wilchwitz, Kraschwitz, Nirkendorf,
Klausa, Hauersdorf, Kotteritz, Münsa
und Oberleupten leiten.  
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Wilchwitz
Flur 1
Flurstücke 13/3, 13/4, 20, 21/2,
24/2, 27/1, 28/6, 29/10, 29/47,
29/50, 29/51, 32/5, 32/6, 32/7, 
32/8, 35/4, 35/8,  38/4, 38/5, 39,
42/2, 46/2, 48/1, 61/13, 61/15, 
122/1 
Flur 2
Flurstücke 173/1
Flur 4
Flurstücke 253, 255, 279/1,
282/1, 284/1
Flur 5
Flurstücke 279/2,  287/5

Gemarkung Kraschwitz
Flur 6
Flurstücke 20, 21, 45/1, 45/2,
47, 49/1

Gemarkung Nirkendorf
Flur 6
Flurstück 41/1

Gemarkung Klausa
Flur 1
Flurstücke 9/1, 19/2, 19/3, 20, 
77/1, 78/1, 79,  84/1, 107/1, 107/2, 
108/1, 108/2, 109/2  

Gemarkung Hauersdorf
Flur 4
Flurstücke 5/1, 7/1, 7/3, 7/4, 37, 
38 

Gemarkung Münsa
Flur 7
Flurstücke   82, 84

Gemarkung Kotteritz
Flur 1
Flurstücke 15/1, 17, 18 / 1, 34,  
35, 66/3, 66/5, 66/9, 66/10, 77/7

Gemarkung Nobitz
Flur 1
Flurstücke 1, 100/3, 100/4, 
280/4
Flur 3
Flurstücke 216/2, 216/6, 222/3, 
222/4, 222/5, 223/1, 224/3, 223/4,  
224/4, 224/5, 224/6, 238/1, 238/2

Gemarkung Oberleupten
Flur 1
Flurstücke 1, 3, 4/3, 34/3

haben  die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Es handelt sich dabei um Abwasser-
leitungen DN 200, DN 250, DN 300,
DN 500, DN 800 und DN 1 000 mit
den dazugehörigen Schächten, die
das Abwasser aus der öffentlichen
Kanalisation in die Gewässer der Ge-
markungen  Rositz, Molbitz, Fichten-
hainichen, Gorma und Schelditz lei-
ten.  

Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Rositz
Flur 1
Flurstücke 11/1, 49/3, 52, 55,
191/1, 206/8, 206/10 
Flur 4
Flurstücke 460/4, 460/8 
Gemarkung Molbitz
Flur 1
Flurstücke 17, 18, 19 
Flur 2
Flurstücke 87, 88, 89, 94, 95, 116, 
118, 143  

Gemarkung Fichtenhainichen
Flur 4
Flurstücke 1/1,  2/3, 61, 116/2
Flur 5
Flurstücke 79/8, 79/27
Flur 6
Flurstücke 115/1, 116/1

Gemarkung Gorma
Flur 8
Flurstück 97
Flur 9
Flurstück 163

Flur 10
Flurstücke 369/5, 369/10, 372/17, 
372/24
Flur 11
Flurstück 473/3

Gemarkung Schelditz
Flur 12
Flurstück 78/51
Flur 13
Flurstücke 26/2, 28/12, 28/20,
28/21, 73/13 

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Es handelt sich dabei um Abwasser-
leitungen DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300, DN 400, DN 500 und DN
800 sowie Abwassergräben mit den
dazugehörigen Schächten, die das
Abwasser aus der öffentlichen Kana-
lisation in die Gewässer der Gemar-
kungen  Lucka, Breitenhain und
Prößdorf leiten.

Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Lucka
Flur 1
Flurstücke 61, 143/1, 144, 145/4,
145/5, 194/2, 194/3, 209/4, 221,
231/4 
Flur 2
Flurstücke 53/1, 54/1, 55/1
Flur 3
Flurstücke 11/1, 51, 52, 61, 62
Flur 4
Flurstücke 13, 14, 15, 16, 17, 18/1,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29/7,
29/13, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8,
30/9, 30/10, 30/11, 31/6, 31/7, 31/8,
31/9, 31/14, 31/15, 32/3, 33/4, 33/7,
34/6, 35/9, 35/10, 35/12, 50/3
Flur 6
Flurstücke 83/11, 83/18, 85/8, 
85/9, 85/6, 86/5, 86/11, 86/13, 86/15,
87/9, 90/17, 90/18, 90 /20,  91/3,

Gemarkung Breitenhain
Flur 8
Flurstücke 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2,
18/1, 19, 20, 22, 39, 48/7, 98, 99/1, 
99/2, 99/3, 124/30, 124/31, 

124/32, 124/33, 124/52, 124/58, 
124/60, 124/61 
Flur 9
Flurstück 38/5

Gemarkung Prößdorf
Flur 1
Flurstücke 15/8, 16/1, 16/2, 17, 
18, 20, 27/1, 27/2, 30/4, 30/2, 30/3, 
31/2, 32/3, 32/5, 33, 34/1, 35, 36/1, 
40/7, 101, 102, 103, 104, 105/1, 
106/2, 107/4, 110, 114/1, 114/2,
115, 116/2, 117, 137/4  

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.
Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
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Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungs-
gesetz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457, 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung -
SachenR-DV - vom 20.12.1994
(BGBl I, S. 3900) erfolgt nachste-
hende Bekanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gem. § 9 Abs. 4
GBBerG zum Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbar-
keit für wasserwirtschaftliche Anla-
gen gestellt.
Es handelt sich dabei um Abwasser-
leitungen DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300 und DN 500 mit den dazu-
gehörigen Schächten, die das Ab-
wasser aus der öffentlichen Kanalisa-
tion in das Gewässer der Gemarkung
Haselbach leiten.

Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Haselbach
Flur 3
Flurstücke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
39/1, 39/2, 41, 42, 43, 44, 45,  47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 109,
111, 118/32, 118/39, 151/1, 151/3,
152/1, 154/1, 155/1, 155/9, 157 

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.
Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch die Gemeinde Nobitz, Bach-
straße 1 in 04603 Nobitz, wurden
Anträge auf Erteilung der Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung
gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum Ein-
trag einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit für wasserwirtschaftli-
che Anlagen gestellt.

Dabei handelt es sich um Gräben  die
zur Entsorgung von Oberflächenwas-
ser der Gemarkungen Kotteritz,
Oberleupten und Nobitz in ein Ge-
wässer ableiten. Die betroffenen Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung  Kotteritz
Flur 1
Flurstücke 24, 25, 26/2, 32, 55, 
56, 58, 60, 61, 62, 68/3, 70, 82/1, 
83/6, 84, 85, 90

Gemarkung Oberleupten
Flur 1
Flurstücke 41, 42, 44, 45

Gemarkung Nobitz

Flur 3
Flurstück 218

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis ein-
schließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.
Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungs-
gesetz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457, 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung -
SachenR-DV - vom 20.12.1994
(BGBl I, S. 3900) erfolgt nachste-
hende Bekanntmachung:
Durch die Thüringer Landesanstalt
für Umwelt und Geologie, Gösch-
witzer Straße 41 in 07745 Jena wur-
den im Auftrag des Freistaates Thü-
ringen Anträge auf Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Es handelt sich dabei um folgende
Anlagen:

1. Grundwassermessstelle
2. Zuwegung zum Rohr

3. Zubehör der gewässerkundlichen
Messanlage

Der von der Anlage betroffene Ei-
gentümer des Grundstückes

Gemarkung Großstöbnitz
Flur 4
Flurstück 11/1

hat die Möglichkeit, den eingereich-
ten Antrag und die beigefügten Un-
terlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457, 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-

chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Die Abwasserleitungen DN 200,  DN
300 und DN 350 mit den dazugehöri-
gen Schächten leiten das Abwasser
aus der öffentlichen  Kanalisation in
das Gewässer der Gemarkungen Dro-
gen und Mohlis.
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Drogen
Flur 1
Flurstücke 1/1, 10, 13/1, 16, 
17/2, 17/3, 22, 24, 25, 26, 27/2, 
27/3, 27/4, 27/5

Gemarkung Mohlis

Flur 1
Flurstücke 13/1, 16, 24    

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.
Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457, 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden  Anträge auf Erteilung der
Leitungs – und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gem. § 9 Abs. 4
GBBerG zum Eintrag einer be-

schränkten persönlichen Dienstbar-
keit für wasserwirtschaftliche Anla-
gen gestellt.
Die Abwasserleitung DN 300 mit den
dazugehörigen Schächten leiten das
Abwasser aus der öffentlichen Kana-
lisation in die Gewässer der Gemar-
kungen Gimmel und Trebula.  
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Trebula
Flur 1
Flurstücke 10/3, 12/8, 14, 15,
32, 36, 37, 38/3, 45/3, 50/3   

Gemarkung Gimmel
Flur 1

Flurstück 1

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungs-
gesetz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457, 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung -
SachenR-DV - vom 20.12.1994
(BGBl I, S. 3900) erfolgt nachste-
hende Bekanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gem. § 9 Abs. 4
GBBerG zum Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbar-
keit für wasserwirtschaftliche Anla-
gen gestellt.
Die Abwasserleitungen DN 100, DN
150, DN 200, DN 300, DN 500, DN
800 und DN 1 000 mit den dazuge-
hörigen Schächten bzw. Abwasser-
gräben leiten das Abwasser aus der
öffentlichen  Kanalisation in die Ge-
wässer der  Gemarkungen Monstab
und Schlauditz.
Die von den Anlagen betroffenen Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Monstab
Flur 1
Flurstücke 9, 17/2, 17/3, 17/4, 
18/1, 18/2, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 
24, 27/8, 51, 83, 84/2, 84/3, 107, 
145, 146/18, 146/27  

Gemarkung Schlauditz
Flur 1
Flurstücke 2/2, 3/1, 5/1, 13/2 
Flur 2
Flurstücke 2/2, 3
Flur 3
Flurstücke 14/1,14/2

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum 

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i.V.m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Die Abwasserleitungen DN 100, DN
150, DN 200, DN 300, DN 500 und
DN 500 mit den dazugehörigen
Schächten bzw. Abwassergräben lei-

ten das Abwasser aus der öffentlichen
Kanalisation in die Gewässer der
Gemarkungen Oberlödla, Unterlödla
und Schelditz.

Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Oberlödla
Flur 1
Flurstücke 1/1, 6/4, 6/6, 10/6,
10/11, 11/5, 11/6, 11/7, 11/10, 12/1,
23/6, 24/2, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7,
24/8, 24/9, 25, 26/3, 37/1, 38, 39/2,
39/3 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/3,
52/4, 53, 54, 55, 56, 57, 87/1, 87/2,
88, 90, 92, 109, 114, 115, 116,
117,118, 148/5, 192/1, 192/6,192/42,
192/47, 207/2, 207/4, 207/8  
Flur 2
Flurstücke 2, 12/13, 12/30,
12/31, 12/37, 12/53, 12/54, 12/55, 
12/56, 12/69, 39, 40, 42/1, 44/1,
45/1, 45/2, 48, 55, 57, 58, 59, 67

Gemarkung Unterlödla
Flur 1
Flurstücke 6/4, 6/6, 20, 23/6,
23/7, 23/8, 23/10, 27/2, 27/6, 27/10

Gemarkung Schelditz
Flur 12
Flurstück 46

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis ein-
schließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.
Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
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Das Jahr 2010 neigt sich zum Ende,
und der Handel rüstet sich für das
Silvestergeschäft.
Hier einige Hinweise für die Gewer-
betreibenden des Landkreises Alten-
burger Land, die auch zum Jahres-
wechsel 2010/2011 pyrotechnische
Erzeugnisse zum Verkauf anbieten
wollen:
Gemäß § 22 Abs. 1 der Ersten Ver-
ordnung zum Sprengstoffgesetz (1.
SprengV) dürfen pyrotechnische Er-
zeugnisse der Kategorie 2 (Kleinfeu-
erwerk) nur in der Zeit vom 29. bis
31. Dezember überlassen werden. 
In Vorbereitung der Verkaufsaktivitä-
ten ist darauf zu achten, dass diese
Tätigkeit beim Landratsamt Alten-
burger Land, Fachdienst Öffentliche
Ordnung  Lindenaustraße 9 in 04600
Altenburg unter Angabe der verant-
wortlichen Person gemäß § 14
Sprengstoffgesetz anzuzeigen ist.
Dieses gilt nicht für die Verkaufsstel-
len, die bereits in den vergangenen
Jahren den jährlich wiederkehrenden
Vertrieb pyrotechnischer Erzeugnis-
se angezeigt haben, unter der Voraus-
setzung, dass ein zwischenzeitlicher
Wechsel der verantwortlichen Person
nicht erfolgte.
Die Behörde bestätigt den Empfang
der Anzeige schriftlich.
Pyrotechnische Erzeugnisse der Ka-
tegorie 2 dürfen nur an Personen, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben
sowie in Ladengeschäften verkauft
werden. Der Verkauf aus Kiosk oder

Verkaufswagen ist nach § 21 Abs. 3
1. SprengV nicht zulässig.
Im Reisegewerbe ist der Verkauf von
Pyrotechnik der Kategorie 2  gemäß
§ 22 Abs. 4 Sprengstoffgesetz verbo-
ten.
In Räumen von Selbstbedienungs-
einrichtungen ist der Verkauf so zu
organisieren, dass nur durch das Ver-
kaufspersonal die Waren an den
Kunden übergeben werden können.
Die verantwortlichen Personen ha-
ben dazu die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, dass pyrotechnische
Erzeugnisse der Kategorie 2 nicht in
den Besitz Unbefugter gelangen kön-
nen.

Achtung!
Besitzer von Schreckschuss-, Reiz-
stoff- und Signalwaffen werden da-
rauf hingewiesen, dass sie, auch am
Silvesterabend, mit ihren Waffen kei-
ne pyrotechnische Munition in der
Öffentlichkeit verschießen dürfen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob derje-
nige im Besitz eines „Kleinen Waf-
fenscheines“ ist oder nicht. Der
„Kleine Waffenschein“ berechtigt le-
diglich zum Führen dieser Waffen,
nicht jedoch zum Schießen in der Öf-
fentlichkeit außerhalb einer Not-
wehrsituation. Das Schießen inner-
halb des eigenen befriedeten Besitz-
tums bleibt von dieser Regelung un-
berührt!

Andreas Brasche,
Fachdienst Öffentliche Ordnung

Hinweise zum Verkauf von pyrotechnischen 
Erzeugnissen

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.

Die Abwasserleitungen DN 200, DN
250, DN 300, DN 500 und  DN 800
mit den dazugehörigen Schächten
bzw. Abwassergräben leiten das Ab-
wasser aus der öffentlichen Kanalisa-
tion in die Gewässer der Gemarkun-
gen Gerstenberg und Pöschwitz.  
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Gerstenberg
Flur 1
Flurstücke 10/1, 12, 27/12, 
27/19,27/25, 28/6, 109/5 , 120/2, 
120/4, 130/8, 131/8, 109/4, 161/6, 
161/8, 177/2, 180/18, 180/19, 
180/20, 180/21, 180/22, 180/23, 
180/32 

Gemarkung Pöschwitz

Flur 1
Flurstücke 15/1, 16/1,34
Flur 2
Flurstücke 61, 63

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis ein-
schließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.
Altenburg, den 18. Dezember .2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungs-
gesetz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung -
SachenR-DV - vom 20.12.1994
(BGBl I, S. 3900) erfolgt nachste-
hende Bekanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden  Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gem. § 9 Abs. 4
GBBerG zum Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbar-
keit für wasserwirtschaftliche Anla-
gen gestellt.
Es handelt sich dabei um Abwasser-
leitungen DN 150, DN 200, DN 250.
DN 300, DN 400, DN 500 und DN
600 mit den dazugehörigen Schäch-
ten, die das Abwasser aus der öffent-
lichen Kanalisation in die Gewässer
der Gemarkungen Kriebitzsch und
Zechau leiten.
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung Kriebitzsch
Flur 1
Flurstücke 33, 59, 62, 68/3, 68/9, 
68/10, 68/17, 72/1, 76, 83/1, 85/1,
85/3, 85/4, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 89/2,

112/20, 123, 125
Flur 2
Flurstücke 8/1, 9/3, 13, 37, 38,
39/3 
Flur 3
Flurstücke 1/3, 1/6, 1/15, 1/19,
14, 16, 22/1, 22/2, 23/1, 26, 27, 28/6, 
30, 40/1, 41, 42/1, 43/1, 44, 45/1, 46, 
47, 48, 49, 52, 53/5, 54
Flur 5
Flurstücke 3/1, 4/9, 4/11, 4/22, 
4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/30,
4/31, 4/32, 21/8 

Gemarkung Zechau
Flur 10
Flurstücke 35/1, 53, 54/4, 54/6,
58, 98/2, 98/3, 99/1, 101/2, 104/2, 
Flur 11
Flurstücke 5/1, 20/10, 22, 23 

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
Altenburger Land, Dorfplatz 1 in
04603 Nobitz, Ortsteil Wilchwitz
wurden  Anträge auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen gestellt.
Dabei handelt es sich um Trinkwas-
serleitungen DN 75  PE und 100 AZ
mit den dazugehörigen Anlagen, die
als Versorgungsleitungen der Gemar-
kung Lehma  dienen.
Die Abwasserleitungen DN 150, DN
200, DN 250, DN 300 und DN  400
und Abwassergräben mit den dazuge-
hörigen Schächten leiten das  Abwas-
ser aus der öffentlichen Kanalisation
in die Gewässer der  Gemarkungen
Lehma, Trebanz, Treben, Serbitz,

Primmelwitz und Plottendorf.  
Die von den Anlagen betroffenen  Ei-
gentümer der Grundstücke

1. Trinkwasserleitungen
Gemarkung Lehma
Flur 1
Flurstücke 31, 32, 33/2, 33/3 
Flur 3
Flurstücke 26/3, 40, 43, 44, 49  

2. Abwasserleitungen
Gemarkung Lehma
Flur 1
Flurstücke 25, 26, 35/1, 36, 37, 
38/1, 41, 47, 48/1, 49/1, 50, 52/11, 
52/13, 52/14, 64/6, 95, 
Flur 3
Flurstück 39

Gemarkung  Trebanz
Flur 2
Flurstücke 33/5, 33/7, 41, 42, 
43/2

Gemarkung Treben
Flur 1
Flurstücke 16/4, 17/3, 17/4, 18/1,
19/1, 67, 315

Gemarkung Serbitz
Flur 1

Flurstück 27/1
Flur 2
Flurstücke 80/4, 154/1
Flur 4
Flurstücke 356, 357

Gemarkung Primmelwitz
Flur 1
Flurstücke 1/1, 2/1, 3/1, 3/2 
Flur 2
Flurstücke 58, 59/1, 60/1

Gemarkung Plottendorf
Flur 2
Flurstücke 77/9, 77/10

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzuse-
hen.

Altenburg, den  18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Entsprechend § 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz - GBBerG - vom
20.12.1993 (BGBl I, S. 2182), geän-
dert durch Sachenrechtsänderungsge-
setz vom 21.09.1994 (BGBl I, S.
2457; 2491) i. V. m. § 7 der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung -Sa-
chenR-DV - vom 20.12.1994 (BGBl
I, S. 3900) erfolgt nachstehende Be-
kanntmachung:
Durch den Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung Al-
tenburger Land, Dorfplatz 1 in 04603
Nobitz, Ortsteil Wilchwitz wurden
Anträge auf Erteilung der Leitungs –
und Anlagenrechtsbescheinigung
gem. § 9 Abs. 4 GBBerG zum Ein-
trag einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit für wasserwirtschaftli-
che Anlagen gestellt.
Die  Abwasserleitungen DN 150, DN
200,  DN 300, DN 350, DN 400, DN
500 und  DN 600 mit den dazugehöri-
gen Schächten bzw. Abwassergräben
leiten das Abwas-ser aus der öffentli-
chen  Kanalisation in die Gewässer
der  Gemarkungen, Posa, Pöhla, Do-
braschütz, Kraasa, Oberkossa, Naun-
dorf und Dobitschen. 

Die von den Anlagen betroffenen Ei-
gentümer der Grundstücke

Gemarkung  Posa
Flur 1
Flurstücke 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
46/25, 47/2, 47/3, 69, 70/1, 70/3, 77/7
Flur 2
Flurstücke 12/1, 12/2
Flur 4
Flurstücke      49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 62, 63, 64, 65, 73/1, 73/2, 73/3,
73/4, 74, 75, 76, 77, 78 

Gemarkung Pöhla
Flur 1
Flurstücke 17, 18, 19, 21
Flur 2
Flurstücke 8/7, 8/9   

Gemarkung Naundorf
Flur 1
Flurstücke 9/3, 9/4, 24/15, 26/18,
26/22, 67, 68
Flur 3
Flurstücke 31/6, 31/16,  31/25, 
31/27, 31/31, 31/37, 31/45, 33/2, 
33/3, 34/5, 34/6, 34/10, 57/4,57/5
Flur 4
Flurstücke  26/1, 35/1, 38/1, 48/1,
75/3
Flur 5
Flurstück 23/1
Flur 6
Flurstücke 9/1, 10

Gemarkung Kraasa
Flur 1
Flurstücke 13/2, 13/4, 13/6, 13/7, 
25/1, 46, 49, 50/3, 50/5, 52

Gemarkung Dobraschütz
Flur 1
Flurstücke 7/6, 13/1, 13/2

Gemarkung Oberkossa
Flur 1
Flurstücke 10/1, 10/2, 12/1, 36, 43

Gemarkung Dobitschen
Flur 6
Flurstück 25/2

haben die Möglichkeit, die einge-
reichten Anträge  und die beigefügten
Unterlagen im Zeitraum

vom 20. Dezember 2010 bis 
einschließlich 24. Januar 2011

bei der unteren Wasserbehörde in
Schmölln, Amtsplatz 8, Zimmer 103,
während der Dienstzeiten einzusehen.

Altenburg, den 18. Dezember 2010

Sieghardt Rydzewski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung

Dank für die gute Zusammenarbeit!

Am Ende des Jahres möchten wir uns bei 
allen Geschäftspartnern, Unternehmen, Behörden, 
Vereinen und Lesern für die vertrauensvolle und 
angenehme Zusammenabeit herzlich bedanken. 
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und vor allem ein gesundes, friedvolles 
Jahr 2011. 

Das Team des Amtsblattes Altenburger Land
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Altenburg. Die Sportlerehrung ge-
hört mittlerweile zu den schönen
Traditionen im Altenburger Land:
Am Ende eines jeden Jahres werden
die erfolgreichsten Sportlerinnen
und Sportler des Landkreises für ih-
re Spitzenleistungen im Rahmen ei-
ner Festveranstaltung ausgezeich-
net. So auch am 16. November, als
Landrat Sieghardt Rydzewski im
Landschaftssaal des Landratsamtes
zum mittlerweile 20. Mal Ehrenur-
kunden an erfolgreiche Athleten
überreichte. Zu den Gästen der Fest-
veranstaltung zählten neben den
Ausgezeichneten auch der ehren-
amtliche Beigeordnete des Landra-
tes Uwe Melzer sowie zahlreiche
Trainer, Betreuer, Übungsleiter, Vor-
standsmitglieder des Kreissportbun-
des und des Sportbeirates sowie
Freunde und Förderer des Sports. 

„In den vergangenen 20 Jahren
wurden hier im Rahmen dieser
Sportlerehrung mehr als 1.200 er-
folgreiche Sportlerinnen und Sport-
ler ausgezeichnet“, sagte Sieghardt
Rydzewski. Unter den Geehrten wa-

ren jährlich auch Weltmeister, Euro-
pameister, Deutsche Meister und er-
folgreiche Teilnehmer bei Paralym-
pischen Spielen sowie anderen in-

ternationalen und nationalen Titel-
kämpfen. Auch im Sportjahr 2010
haben viele Sportlerinnen und
Sportler das Altenburger Land wie-

der würdig vertreten. 
Stellvertretend für alle erwähnte der
Landrat den Doppelweltmeister im
Kick- und Thaiboxen Mike Jahr, die
Weltmeisterin im Karate Jessy Neu-
mann, den Vierten der Weltmeister-
schaften im Gewichtheben Joachim
Rohland und das Radballduo Mike
Pfaffenberger und Rico Rademann,
die beim Elite-Weltcup die Silber-
medaille errangen und vor kurzem
auch Deutsche Meister geworden
sind. „Allen geehrten Sportlerinnen
und Sportlern gilt mein herzlicher
Glückwunsch zu solch großartigen
Leistungen“, sagte der Landrat.
„Mir ist es jedes Jahr aufs Neue eine
große Ehre, Sie im Rahmen dieser
Festveranstaltung für Ihre sportli-
chen Erfolge hier auf Landkreisebe-
ne zu ehren und zu danken, nicht zu-
letzt dafür, dass Sie so großartige
Vorbilder für unseren Nachwuchs
sind“.
Insgesamt 57 Einzelsportler, 7
Sportpaare und 10 Sportmannschaf-
ten des Landkreises in 16 verschie-
denen Sportarten erhielten im Rah-
men der diesjährigen Sportlerehrung
eine Anerkennung. „Einen großen
Anteil an der wirklich beeindru-
ckenden Entwicklung des Sports
hier im Altenburger Land hat unser
Kreissportbund“, betonte der Land-
rat in seiner Rede. Zudem dankte er
auch allen, die sich darüber hinaus
mit vielen Stunden ehrenamtlicher
Arbeit für den Sport engagieren.
„Hunderte von Übungsleitern, Trai-
nern, Schiedsrichtern und natürlich

auch die Eltern, Familie, Freunde
und Sponsoren sind es, die die
Sportlerinnen und Sportler unter-
stützen, die richtigen Umfeldbedin-
gungen schaffen und ihnen stets den
Rücken stärken, auch dann wenn es
mal nicht so gut läuft“, sagte Sieg-
hardt Rydzewski. 
Im Anschluss an die Ehrung be-
dankte sich Jessy Neumann vom
Budokan Altenburg e. V. im Namen
aller Sportlerinnen und Sportler für
die Auszeichnung. Sie selbst ist be-
reits zum 7. Mal bei der Ehrung da-
bei und richtete einen Wunsch an
den Landrat: „Wir bitten Sie, sich
auch weiterhin aktiv für die Sportle-
rinnen und Sportler und für die
Sportförderung einzusetzen und da-
für zu sorgen, dass auch gute Rah-
menbedingungen herrschen“, sagte
sie. Für die Sportler sei diese Würdi-
gung Ansporn und Verpflichtung zu-
gleich.
In seiner anschließenden Rede
dankte der Vorsitzende des Kreis-
sportbundes Altenburger Land, Ha-
rald Moritz, den Sportlerinnen und
Sportlern für die hervorragenden
Leistungen und Erfolge: „Alle diese
Ergebnisse spiegeln die Breite, die
Vielfalt und die Leistungsfähigkeit
des Sportes in unserem Landkreis
wieder“, sagte er. Für die musikali-
sche Umrahmung der Sportlereh-
rung sorgte das Klarinettenensemble
der Musikschule Altenburger Land. 

Text: SiMa
Fotos (3): Ga

20. Sportlerehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres
im Altenburger Land

“Diese Würdigung ist Ansporn und Verpflichtung zugleich”

Mike Jahr, Jessica Lory, 
SV Gerstenberg 1954 e. V.

Jessy Neumann
Budokan Altenburg e. V.

Mike Pfaffenberger, Rico Rade-
mann, Tim-Mario Möbus, Niclas
Himmel, Pascal Spangenberg,
Benny Kühn, 
SV “Blau-Gelb Ehrenberg” e. V.

Joachim Rohland, Jakob Bickel,
Marie-Luise Enghardt, Maike
Hammers, Cornelius Petersen,
Annabelle Witton, Tom Mehner
SV Einheit Altenburg e. V.

Christoph Hinkel, Andy Kremser,
Mannschaft Kinder I, Mannschaft
Kinder II, Robin Wenzel, Hannah
Bothe-Harabath, Samwel Barseg-
jan, Alexander Sommer, Talina
Titz, Cassandra Hinkel
SKD “Sakura” Meuselwitz e. V.

Sophie Schädlich, Dieter Maas,
Dietmar Brandl, Heinz Teich-
mann
SV Lokomotive Altenburg e. V.

Marcus Brieger, Jörg Müglitz,

Kevin Kuhnert
TuS Schmölln e. V.

Nicole Posmik, Sophie Schädlich
TSV 1876 Nobitz e. V.

Norman Große, Max Schmidt
ESV 90 Gößnitz e. V.

Laura Rook, Wiebke Orlick,
Ariane Rook, Marius Riebel
Leichtathletik- und SV Schmölln e. V.

Franziska Paternoga, Luisa Keller
SV Rositz e. V.

Sina Lehmann
SV Lerchenberg Altenburg e. V.

Jannik Nastke, Isabelle-Sandra
Lukas
1. TSC Tanzkreis “Schwarz-Gold”
Altenburg e. V.

Pauline Liebscher, Melanie Kühn
Turn- und Sportverein Friesen e. V.

Sebastian Bock, Marcel
Schmidtke, Christoph Köhler,
Sebastian Milde, Laura Oberen-
der, Sheila Zöpel, John Kretz-
schmar, U-17 Mannschaft Judo

PSV Schmölln e. V.

Inken Günther, Hans-Jürgen
Reuter, Wolfgang Schuhknecht,
Kevin Kauper
Schützenverein Lucka 1990 e. V.

Andreas Graupner, Lisa Breßgott, 
Tobias Wilhelm, Tom Näther,
Michelle Schramm, Nils Kaiser,
Seesportclub Altenburger Land e. V.

Alexandra Jeserick
PSG Lucka 1788 e. V.

Reinhard Rackwitz, Markus Har-
tung, Andreas Flöter, Tino Kieker,
Mike Simon, Mannschaft Sport-
schießen Ordonnanzgewehr Lie-
gendkampf
Schützengesellschaft Schmölln e. V.

Mannschaft Sportschießen 
Neue Schützengesellschaft Schmölln
e. V.

Mannschaft wbl. D-Jugend Hand-
ball
SV Aufbau Altenburg e. V.

Mannschaft Herren I Volleyball
Volleyball-Club Altenburg e. V.

Folgende Sportler wurden für ihre hervorragenden Leistungen geehrt:

Harald Moritz, Vorsitzender des
Kreissportbundes Altenburger
Land (links), gratuliert Mike Jahr,
Jessica Lory, Joachim Rohland,
Andreas Graupner

Deutsche Meister und Weltmeister unter sich: Mike Pfaffenberger, Rico Rade-
mann (Radball), Mike Jahr (Kickboxen) v. l. n. r.       Foto: Wolfgang Wukasch

Landrat Sieghardt Rydzewski gra-
tuliert den erfolgreichen Leichtath-
leten Franziska Paternoga, Tino
Lehmann, Marcus Brieger und Ke-
vin Kuhnert
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Landkreis. Pünktlich zur
Adventszeit ist der Winter
gekommen. Dies zieht bei
der Abfallentsorgung mit-
unter auch Probleme nach
sich. So erschweren z. B.
Schnee, Glätte, andauern-
der Schneefall, Schnee-
haufen durch Beräumung und auch
dadurch ungünstig parkenden Autos
die Benutzung unserer Straßen.
Um ohne große Hindernisse die Ent-
sorgung der Abfallbehältnisse durch-
führen zu können, sind die Mitarbei-
ter der Müllabfuhr auf Ihre Hilfe an-
gewiesen:

u Abfallgefäße sollten nicht hinter
aufgetürmten Schneehaufen stehen.
Das problemlose Rollen zum Entsor-
gungsfahrzeug muss möglich sein.
u In engen Straßen und Straßen mit
Steigungen bringen Sie bitte bei Glät-
te Ihre Abfallbehälter an Straßenab-
schnitte, die sicher mit den Müllfahr-
zeugen angefahren werden können.
Da Sicherheit immer vorgeht, sollten

diese Standplätze mit der
Entsorgungsfirma oder der
Abfallwirtschaft des Land-
ratsamtes abgesprochen
werden.
u Parken Sie Ihre Kraft-
fahrzeuge so, dass die
Müllfahrzeuge ohne

Schwierigkeiten daran vorbeifahren
können (Durchfahrtsbreite von drei
Metern ist zu gewähren).
u Wenn erforderlich, lösen Sie an-
gefrorenes Abfallgut mit einem ge-
eigneten Werkzeug kurz vor der Lee-
rung von der Tonneninnenwand.

Sollte dennoch bei Ihnen keine Ent-
sorgung möglich gewesen sein, so
können Sie Papier und Gelbe Säcke
auf den Recyclinghöfen des Land-
kreises abliefern. Restabfall kann
über zugelassene Blaue Säcke ent-
sorgt werden, welche an verschiede-
ne Stellen für 2,30 € das Stück bezo-
gen werden können (siehe Entsor-
gungskalender Seite 16). Diese sind
zugebunden zum nächsten Abfuhr-

termin „Restmüll“ bereitzustellen.
Wir bedanken uns bei allen Bürgern,
die Verständnis zeigen und tatkräftig
mithelfen.

u u u u u u

Das Recyclingzentrum Altenburg
in der Leipziger Straße, die Recyc-
linghöfe Meuselwitz, Lucka,
Schmölln, Gößnitz, der Recycling-
hof Hendel in Altenburg, Mauer-
straße sowie die Kompostieranlage
Göhren sind am 24. und 31. De-
zember 2010 sowie an den gesetzli-
chen Feiertagen geschlossen.
Die Kompostieranlage Hainichen bei
Gößnitz ist durchgehend vom 20.
Dezember 2010 bis zum 2. Januar
2011 geschlossen. Bis zum 28. Feb-
ruar 2011 gelten dort veränderte Öff-
nungszeiten und zwar ist montags bis
freitags nur von 8:00 bis 16:00 Uhr
geöffnet.

Dienstleistungsbetrieb Abfall-
wirtschaft/Kreisstraßenmeisterei 

des Landkreises Altenburger Land

Hinweise zur Abfallentsorgung bei Schnee, Frost und Eis

Am 24. und 31. Dezember 2010
ist das Landratsamt Altenbur-
ger Land geschlossen.
Von der Schließung betroffen sind
auch alle Außenstellen der Kreis-
verwaltung, wie beispielsweise
der Fachbereich Bauordnung und
Umwelt in der Außenstelle Amts-
platz 8 in Schmölln oder die Füh-
rerschein- und die Zulassungsstel-
le (Fachdienst Straßenverkehr und
Fachdienst Zulassung) in der Mar-
tin-Luther-Straße 1a in Altenburg.

Wir sind für Sie da!

Allgemeine Sprechzeiten der
Fachdienste des Landratsamtes:
Dienstag, 28.12.2010
09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 30.12.2010
09:00 – 16:00 Uhr

Die nachfolgend aufgeführten
Fachdienste sowie der Bürgerser-
vice haben zwischen Weihnachten
und Neujahr wie folgt geöffnet:  

Bürgerservice mit Sitz Linde-
naustraße 9 in Altenburg:
Montag, 27.12.2010
08:00 – 16:00 Uhr 
Dienstag, 28.12.2010
08:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 29.12.2010
08:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag, 30.12.2010
08:00 – 16:00 Uhr 

Bürgerservice mit Sitz Amts-
platz 8 in Schmölln:
Dienstag, 28. Dezember 2010 
sowie Donnerstag, 30. Dezember
2010 geschlossen

Fachdienst Straßenverkehr und
Fachdienst Kfz-Zulassung mit
Sitz Martin-Luther-Straße 1 a in
Altenburg 
Montag, 27.12.2010
08:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag, 28.12.2010
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 30.12.2010 
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:30 – 16:00 Uhr  

Fachdienst SGBII/Kosten der
Unterkunft und Fachdienst
Schwerbehindertenrecht/Wohn-
und Elterngeld mit Sitz Theater-
platz 7/8 in Altenburg
Dienstag, 28.12.2010
08:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag, 30.12.2010
08:00 – 18:00 Uhr 

Fachdienst Schulverwaltung,
Bereich Bafög-Stelle und Woh-
nungsbauförderung: 
Dienstag, 28.12.2010
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:30 – 18:00 Uhr 
Donnerstag, 30.12.2010
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:30 – 16:00 Uhr

Öffnungszeiten des Landratsamtes zwischen
Weihnachten und Neujahr

Altenburg. Nach Abschluss der
Baumaßnahmen erfolgte am 14.
Dezember 2010 durch Landrat
Sieghardt Rydzewski die offizielle
Übergabe der Außenanlagen am
Lindenau-Museum in Altenburg.
In zwei Bauabschnitten von No-
vember 2008 bis Dezember 2010
hatte der Landkreis Altenburger
Land als Eigentümer umfangrei-
che Arbeiten durchgeführt. „Es ist
ein Geschenk an die Altenburger
und ihre Gäste, die Außenanlagen
wieder in einen Zustand zu verset-
zen, der dem eindrucksvollen Ge-
bäude angemessen ist“, sagte
Landrat Sieghardt Rydzewski
während der offiziellen Einwei-
hung. 
Der 1. Bauabschnitt von Novem-
ber 2008 bis März 2009 umfasste
die Sanierung des ca. 400 m lan-
gen defekten Regenwasserkanals
am Museum. Außerdem wurden
ca. 180 m Anschlussleitungen für
die Dachentwässerung, die vor-
handenen Straßeneinläufe sowie
insgesamt 13 Abwasserschächte
erneuert. Im Zuge der ausgeführ-
ten Tiefbauleistungen wurden die
freigelegten äußeren Kellerwände
mit einer Dickbettbeschichtung
versehen, um die vom Museum
genutzten Kellerräume trocken zu
halten. 
Der 2. Bauabschnitt umfasste die
Gestaltung der Freiflächen, wobei
witterungsbedingt noch kleine
Restarbeiten fertig zu stellen sind.
Museum und Parkanlage stehen
unter Denkmalschutz, weshalb
diese in Anlehnung an historische
Entwürfe saniert und gestaltet
wurden. Ziel der Sanierungsarbei-
ten war außerdem, die Zufahrt der
Feuerwehr einschließlich der da-
zugehörigen Aufstellflächen zu

gewährleisten, die Begehbarkeit
herzustellen, die Anlieferung von
Ausstellungsstücken zu ermögli-
chen und Parkplätze für Mitarbei-
ter und Besucher zur Verfügung zu
stellen. Insgesamt wurden dabei
ca. 1.800 m² Kleinpflaster für
Fahrgasse und 10 Parkstellflächen
verbaut. 
Außerdem erfolgte eine Neuge-
staltung der Grünflächen, um das
Museum städtebaulich wieder wir-
kungsvoll in die Blickachse zum
Bahnhof zu bringen. “In den histo-
rischen Entwürfen sieht man, dass
der Architekt des Hauses und
Bernhard von Lindenau die freie
Sicht wollten. Das Haus wirkt in
der jetzt wieder hergestellten his-
torischen Fassung viel offener und
eindrucksvoller”, sagte Museums-
direktorin Jutta Penndorf. Dafür

musste die vorhandene Bepflan-
zung vor dem Gebäude entfernt
werden. Die Freiflächen wurden
mit zwei Sitzbänken und zwei An-
lehnbügeln aus Edelstahl ausge-
stattet, die für das Abstellen von
Fahrrädern dienen. 
Die Kosten für beide Bauabschnit-
te beliefen sich auf insgesamt
444.900 Euro. 75 Prozent davon
(221.175 Euro) wurden über das
Konjunkturpaket II des Bundes fi-
nanziert. Der Landkreis Altenbur-
ger Land als Eigentümer steuerte
weitere 113.725 Euro an Eigen-
mitteln bei. 110.000 Euro wurden
durch Fördermittel aus dem Bun-
desprogramm Investition nationale
Kultureinrichtungen in Ost-
deutschland abgedeckt.

SiMa

Offizielle Übergabe der Außenanlagen am Lindenau-Museum

Altenburg. Der nächste gemeinsa-
me Sprechtag der Gesellschaft für
Arbeits- und Wirtschaftsförderung
(GfAW), der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) und Thüringer Auf-
baubank (TAB) findet am Mitt-
woch, 12. Januar 2011, zu folgen-
den Zeiten statt:

GfAW 09:00 bis 15:00 Uhr
IHK 09:00 bis 15:00 Uhr

TAB 09:00 bis 12:00 Uhr
Ort: Landratsamt Altenburger Land,
Lindenaustraße 9, Ratssaal

Um telefonische Voranmeldung
wird unter Telefon 03447 586-278
im Fachdienst Wirtschafts- und Tou-
rismusförderung gebeten.

Wolfram Schlegel, 
Fachdienst Wirtschafts- und 

Tourismusförderung

Gemeinsamer Sprechtag von GfAW, IHK und 
Thüringer Aufbaubank

Altenburg. Über den Fachdienst
Gesundheit sind ab sofort wieder
neue telefonische Gesundheits-
tipps abzufragen: 

03447 586-840
Aids und HIV
03447 586-841
Mein Kind kommt in die Schule

Neue telefonische Gesundheitstipps

Altenburg. Seit Anfang Dezember
befindet sich der Sozialladen der
Ostthüringer Neue Arbeit e. V. in
neuen Räumlichkeiten: Die neue
Anschrift lautet: 
Ostthüringer Neue Arbeit e. V. 
Sozialladen Altenburg
Friedrich-Ebert-Straße 33
04600 Altenburg
Telefon: 03447 891331

Katja Etzold, 
Ostthüringer Neue Arbeit e. V.

Sozialladen in neuen
Räumlichkeiten

Altenburg. Gut erhaltenes Spielzeug,
Autos, Plüschtiere, Bücher oder Puz-
zle aber auch Schreibutensilien, Mal-
hefte, Dekorationsartikel, Kalender
und Weihnachtsaccessoires - all diese
Dinge finden Sie auf einem kleinen
Weihnachtsbasar in den Amtsräumen
des Fachdienstes Unterhalt und Vor-
mundschaften des Landratsamtes Al-
tenburger Land in der Lindenaustraße
10. 
Die Idee und die angebotenen Sachen
stammen ausnahmslos von den Be-
schäftigten des Fachdienstes, die da-
mit sozial schwache Familien im
Landkreis unterstützen möchten. „Bei
unserer Arbeit haben wir täglich mit
Familien und alleinerziehenden Müt-
tern bzw. Vätern zu tun. Mit dieser
Aktion wollen wir vor allem Eltern,
die Arbeitslosengeld II empfangen, ar-

beitslos bzw. Geringverdiener sind,
die Möglichkeit geben, ihren Kindern
zu Weihnachten oder in der Vorweih-
nachtszeit kostenlos eine kleine Freu-
de zu machen“, sagte Anke Bücs vom
Fachdienst Unterhalt und Vormund-
schaften. 
Die Möglichkeit eröffnet sich bei ei-
nem Besuch des Fachdienstes im Erd-
geschoss der Lindenaustraße 10 wäh-
rend der Öffnungszeiten Dienstag von
9 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis
16 Uhr. 
Im normalen Arbeitsalltag sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Fachdienstes für die Aufgaben des
Unterhaltsvorschusses und Unter-
haltsangelegenheiten, Vormundschaf-
ten und Pflegschaften sowie Beurkun-
dungen und Beistandschaften zustän-
dig.                            Text und Foto: SiMa

Kostenloser Weihnachtsbasar soll sozial schwa-
chen Familien zugute kommen

Nicole Kaufmann und Anke Bücs beim Bestücken des Weihnachtsbasars vor
den Amtsräumen des Fachdienstes Unterhalt und Vormundschaften v. l. n. r. 

Das neugestaltete Pflaster musste vor der offiziellen Übergabe von Ralf Gerth
(Gerth Tief- und Pflasterbau GmbH Schmölln), Landrat Sieghardt Rydzewski,
Architekt Jan Godts, Fachbereichsleiter Bernd Wenzlau und Planungsinge-
nieur Uwe Doyé erst noch vom Schnee befreit werden.                     (Foto: CaBe)
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Neues aus der Gemeinde Saara

Kindertagesstätten basteln für Adventszeit

Der Bürgermeister der Gemeinde
Saara, Stephan Etzold, wünscht
auch im Namen der Gemeinderäte
und der Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung allen Einwohnern der
Gemeinde Saara sowie des Land-
kreises Altenburger Land ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Jahr 2011.

Frohe Weihnachten!

Neubau der Ortsdurchfahrt und Erneuerung
der Straßenbeleuchtung in Selleris

Bis vor kurzem be-
fand sich die Straße
in Selleris in einem
sehr schlechten bau-
lichen Zustand. Zu-
dem ist im Jahr
2009 eine beträchtli-
che Verschlechte-
rung des Straßenzu-
standes infolge des
Umleitungsverkeh-
res der Vollsperrung
der B 93 in Mockern
eingetreten. Zur
Verbesserung der
Verkehrsverhältnis-
se in der Ortslage
Selleris kam es 2010 durch ei-
nem grundhaften Ausbau der
Gemeindestraße.
Weiterhin konnte in einer Ge-
meinschaftsmaßnahme mit der
envia Verteilnetz GmbH (envi-
aM) und durch die Koordination
mit den Straßenbauarbeiten zum
Ausbau der Ortsdurchfahrt Sel-
leris in der gesamten Ortslage
die alten Freileitungen der
Stromversorgung und der Stra-
ßenbeleuchtung zurück gebaut
und mittels Erdkabel erneuert
werden. Die alte Trafo-Maststa-
tion und die Zähler-/Anschluss-
säule der Straßenbeleuchtung
wurden durch Anlagen nach
neuestem Stand der Technik er-
setzt. In allen Verkehrsanlagen
erfolgte die Errichtung dekorati-
ver Leuchten mit hoher Lichtef-
fizienz. Als bauausführende Firmen
waren die KADUR Elektrotechnik
aus Schmölln, die Windolph Bau-
unternehmung GmbH aus Leipzig-
Mölkau und die EUROVIA Ver-
kehrsbau Union GmbH aus Leip-
zig-Markranstädt tätig. Für die Pla-
nung zeichnete das Planungsbüro
für Elektroanlagen M. Feiler aus Al-

tenburg verantwortlich.
Im Rahmen der Dorferneuerung
und -entwicklung fördert das Amt
für Landentwicklung und Flurneu-
ordnung das Projekt der Erneuerung
der Straßenbeleuchtung mit 65 %
der Gesamtausgaben. Am 1. De-
zember wurde die Straße für den
Verkehr wieder freigegeben.

Die Gemeinde Saara wurde 1996
gegründet und befindet sich im
Osten Thüringens direkt an der
Landesgrenze zu Sachsen. Sie ist
mit einer Gesamtfläche von rund
42 Quadratkilometern nach der
Stadt Altenburg die derzeit flä-
chengrößte Gemeinde im Land-
kreis Altenburger Land. Durch
die Gemeinde Saara verlaufen 3
Bundesstraßen (B 7, B 93 und 
B 180) sowie die Bahnhauptma-
gistralen Leipzig-Zwickau und
Zwickau-Weimar. In der Gemein-
de Saara vereinigen sich weiter-
hin die beiden Flüsse Sprotte und
Pleiße.
Zur Gemeinde Saara zählen die
24 Ortsteile Bornshain, Burkers-
dorf, Gardschütz, Gieba, Gleina,

Goldschau, Gösdorf, Großmecka,
Heiligenleichnam, Kaimnitz,
Lehndorf, Löhmigen, Löpitz,
Maltis, Mockern, Podelwitz,
Runsdorf, Saara, Selleris, Taupa-
del, Tautenhain, Zehma, Zumro-
da und Zürchau.

Gemeindeverwaltung Saara

Die Straße vor Beginn der Baumaßnahmen

Die Straße im sanierten Zustand

Die Gemeinde Saara unterhält in ih-
ren Ortsteilen Podelwitz und Lehn-
dorf je eine Kindertagesstätte.
In der Adventszeit gab es viele Höhe-
punkte in unseren Kindertagesstät-
ten.
Die Kinder schmückten mit den Er-
zieherinnen ihre Gruppenzimmer
und die Tannenbäume. Bei Kerzen-
schein und Weihnachtsmusik wurden
die Mahlzeiten eingenommen. Es
wurde gebastelt, gesungen, gebacken
und vieles mehr. Der Nikolaus und
der Weihnachtsmann brachten Ge-
schenke.
Das Elternaktiv und die Erzieherin-
nen der Kindertagesstätte „Sonnen-
schein“ in Podelwitz organisierten
am 3. Dezember 2010 einen Bastel-
nachmittag zur Adventszeit. Muttis,
Vatis und Omas kamen um mit ihren
Kindern zu basteln. Man traf sich
zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit
selbstgebackenen Plätzchen und
Weihnachtsmusik.
In den Gruppenzimmern konnten da-
nach unterschiedliche weihnachtli-
che Sachen gebastelt oder bemalt
werden. Die Kinder suchten aus, ob

sie Figuren,
Kerzenständer
bzw. Teelicht-
halter aus Holz
bemalen oder
lieber aus Papier
verschiedene
Elche basteln
wollten. Die Er-

wachsenen unter-
stützten die Kinder.
Alle waren eifrig 
dabei und stolz auf
ihre hergestellten 
Dinge, die mit
nach Hause ge-

nommen wurden.

Die Erzieherinnen der Kinderta-
gesstätten „Wirbelwind” und
„Sonnenschein” wünschen allen
Bürgern ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Am Rande des Ortsteils Podelwitz befindet sich in
idyllischer Lage neben einem kleinen Bach unsere
Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Die Kindertagesstätte "Wirbelwind" befindet sich am Orts-
rand von Lehndorf. Der angrenzende Wanderweg sowie
die ruhige Lage schaffen für „unsere Kleinen“ ideale Be-
dingungen.

Hinweis: Für den Inhalt dieser Seite (Texte und Fotos) ist die Ge-
meinde Saara verantwortlich.  

Unterstützen Sie die
Kameradinnen und
Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr
Saara mit ihren sie-
ben Ortsteilfeuer-
wehren - Bornshain,
Burkersdorf, Gös-
dorf, Lehndorf, Mo-
ckern, Podelwitz und
Zehma!
Wir suchen: enga-
gierte Bürgerinnen
und Bürger, die sich
ehrenamtlich betäti-
gen wollen.
Wir bieten:
- eine hochwertige 

Ausbildung als 

Truppmann/Trupp-  
führer, Maschinist,
Atemschutzgeräte-
träger, Führungs-
kräfte

- eine Altersvorsorge
- eine Versicherung 

im Schadensfall
Auch die aktive Ju-
gendabteilung (Ju-
gendfeuerwehr Saa-
ra) sucht stets Nach-
wuchs ab einem Al-
ter von 6 Jahren.
Nähere Informatio-
nen erhalten Sie in
der Gemeindever-
waltung Saara. Tele-
fon: 03447 5133 -0.

Bei uns kommen Sie hoch hinaus - 
die FFw Saara hat noch Plätze frei!

Steigerturm in Burkersdorf
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In der Zeit vom 21. Dezember bis
zum 23. Dezember und vom 28. bis
zum 30. Dezember hat das Natur-
kundliche Museum Mauritianum Al-
tenburg von 13:00 - 17:00 Uhr sowie
an den zwei Sonntagen, dem 26. De-

zember und dem 2. Januar, von
10:00 - 17:00 Uhr für Sie geöffnet.
An diesen Tagen haben Sie die Mög-
lichkeit die Sonderausstellungen
„Natur in NABU-Hand – Haselba-
cher Teiche gestern und heute“
und „Kinder erforschen die Natur
– 5 Jahre KINDERKOLLEG im
Mauritianum“, sowie unsere Dau-
erausstellungen zu besichtigen.
Am 24., 25., 31. Dezember 2010 und
am 1. Januar 2011 ist das Naturkund-
liche Museum Mauritianum Alten-
burg geschlossen.

Naturkundemuseum Mauritianum

Bernhard von Lindenau (1779 -
1854) schenkte im 19. Jahrhundert
seiner Vaterstadt Altenburg ein Mu-
seum. Dessen kostbarster Schatz ist
eine der weltgrößten Sammlungen
früher italienischer Malerei. Seit
mehr als 160 Jahren wird sie in Al-
tenburg präsentiert.

Öffentliche Führungen in der
Sammlung „Frühe 

italienische Malerei“:

Samstag, 18. Dezember, 15:00 Uhr
Freue dich, Maria
Die Mutter Gottes in der Samm-
lung Frühe italienische Malerei mit
Dr. Klaus Jena, Germanist, Alten-
burg

Samstag, 25. Dezember, 15:00 Uhr
Von Siena bis Florenz - Meister-
werke aus dem Lindenau-Museum
mit Angelika Wodzicki

Samstag, 8. Januar, 15:00 Uhr
»… und taten ihre Schätze auf
und schenkten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe. « Der Dreikö-
nigstag mit Angelika Wodzicki

Lindenau-Museum Altenburg

Sonderausstellung bis 31. Januar
„Das alte Schloss sehn wir noch
heut...“
Aus der Geschichte der Rittergüter
im Altenburger Land (Teil II)
Eine interaktive Karte, die auf der
Webseite des Museums frei geschal-
tet ist, stellt weitere Informationen
zur Verfügung. Die Karte bietet kurze
Texte und lässt sich als Satellitenbild
anzeigen. In dieser Ansicht kann man
auch einzelne Güter erkennen.
Internet: www.burg-posterstein.de

Ständige Ausstellung 
In den barocken Räumen werden
Ausstellungen zur Geschichte der
Region gezeigt. 
Hier trifft man auf bekannte Persön-
lichkeiten, wie Thumbshirn, Secken-
dorff oder Lindenau, aber auch auf

Bauern, Burgherren und Pioniere der
Industrialisierung. 
Einen besonderen Ausstellungskom-
plex bildet die Exposition zur Ge-
schichte des Musenhofes der Herzo-

gin von Kurland. Dieser Salon im na-
he gelegenen Schloss zu Löbichau
war einer der interessantesten seiner
Art um 1800.

Museum Burg Posterstein

Was bieten die Kultureinrichtungen im Altenburger Land über die Feiertage? 

Naturkundliches Museum 
Mauritianum 
Parkstraße 1
04600 Altenburg
Telefon: 03447 25 89
Fax: 03447  892163
E-mail:
direktion@mauritianum.de
www.mauritianum.de

Lindenau-Museum 
Gabelentzstraße 5
04600 Altenburg
Telefon: 03447 89553
Fax: 03447 895544
www.lindenau-museum.de
Öffnungszeiten
Dienstag - Freitag
12:00 - 18:00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertage
10:00 - 18:00 Uhr
Weihnachten und Silvester:
24. und 31. Dezember geschlossen
25. und 26. Dezember 
10:00 bis 18:00 Uhr
1. Januar 2010
14:00 -18:00 Uhr 

Museum Burg Posterstein
Burgberg 1
04626 Posterstein
Telefon: 034496 22595
www.burg-posterstein.de
Winteröffnungszeiten 
Dienstag - Freitag:
10:00 - 16:00 Uhr
Sonntag/Feiertag:
10:00 - 17:00 Uhr
25.12.2009,   13:00 - 17:00 Uhr
26.12.2009,   10:00 - 17:00 Uhr
24.12.2010, 31.12.2010 und
01.01.2011 geschlossen

Engelbert Humperdincks unver-
wüstliche Märchenoper „Hänsel
und Gretel“ steht am Dienstag,
21. Dezember, um 19:30 Uhr auf
dem Spielplan des Landestheaters.
In Carin Marquardts Inszenierung
und Manfred Karderks phantasie-
voller Ausstattung werden die Ge-
schwister von der Mutter zur Strafe
in den Keller gesperrt. Dort erträu-
men sie sich eine Welt aus Strick-
nadeln, Wollknäueln, Riesentorte
und einem Kaufmannsladen mit
Schubladen, die alles enthalten,
was ein Kinderherz begehrt. 
Das Philharmonische Orchester Al-
tenburg-Gera spielt unter der Lei-
tung von Thomas Wicklein.

Mehr als 2000 Jahre nach Christi
Geburt hat sich Gregor Seyffert in
seinem Ballett “Menschensohn”
auf Spurensuche begeben und ein
beeindruckendes Bühnenwerk über
das Leben des Jesus von Nazareth
mit großen Effekten geschaffen. 
Für die Vorstellung am 1. Weih-
nachtsfeiertag um 19:30 Uhr im
Landestheater sind noch Karten
zu haben.

Zur Operette wird am 2. Weih-
nachtsfeiertag, um 19:30 Uhr ins
Landestheater eingeladen: „Die
Csárdásfürstin“ von Emmerich
Kálmán in der Regie von Matthias
Winter steht auf dem Programm.
Das Publikum erwartet beschwing-
te Musik mit ungarischem Esprit,
eine turbulente und zuweilen senti-
mentale Handlung, temperament-
volle Tanzeinlagen und eine opu-
lente Ausstattung – eine echte
»Winter-Revue« im besten und
doppelten Sinne.
Die musikalische Leitung hat Ka-
pellmeister Thomas Wicklein. 

„Männerbeschaffungsmaßnah-
men“ heißt ein Liederabend von
Dietmar Loeffler. Singen befreit die
frustrierte Seele. Dank jeder Menge
frustrierter Single-Frauen-Seelen
verdienen die elegante Therapeutin
Christiane (Eva Verena Müller) und
der Pianist (Olav Kröger) ihre Bröt-
chen mit einem Sing-Seminar. Se-
minarteilnehmer sind Vanessa Rose
als Emanze, Anne Keßler als Seel-
chen, Judith Mauthe als Burschiko-
se und Heiko Senst als Chantal. 
Am 22. Dezember 19:30 Uhr.

Die Musik-Komödie „Mama hat
den Blues und Papa möchte fei-
ern“ steht am Montag, 27. Dezem-

ber, um 19:30 Uhr auf dem Spiel-
plan im Großen Haus. Angesagt ist
die ganz große Feier zu Gerhard
Frosts (Rüdiger Rudolph) 50. Ge-
burtstag. An seiner Seite Ehefrau
Doris (Anne Keßler) und die Töch-
ter Stefanie (Vanessa Rose) und
Carolin (Alice von Lindenau).
Auch die engagierte Band und der
Klavierspieler sind zur Stelle. Nur
die geladenen Gäste bleiben aus, da
die Einladungen gar nicht ver-
schickt wurden. Dafür tauchen un-
erwartete Gäste auf, die für reich-
lich Frust in der Familie Frost sor-
gen. 

„Dornröschen“ entspringt dem
Bilderbuch
Auf ein neues Märchen der Brüder
Grimm dürfen die Puppentheater-
freunde gespannt sein. Das Pup-
penspiel „Dornröschen“ kommt
im Theater unterm Dach Alten-
burg am 22. und 23. Dezember
10:00 Uhr und 16:00 Uhr sowie
am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr.
Aus einem aufklappbaren Bilder-
buch quillt ein bekanntes Märchen
ans Licht: Das Wunschkind Dorn-
röschen bekommt die besten Wün-
sche der Feen, doch leider hat man
die 13. Fee vergessen. Die rächt
sich mit einem Fluch, der nur durch
die 12. Fee mit einem 100-jährigen
Schlaf gemildert werden kann.
Aber zum Glück wissen wir ja: Er-
wecken wird das liebliche Königs-
kind Dornröschen ein Prinz…

Im Theater unterm Dach hält
„Frau Holle“ Einzug. Astrid Gies-
bach und Marcella von Jan haben
eine Fassung des vor allem im Win-
ter so beliebten Märchens der Brü-

der Grimm für Kinder ab 5 Jahre
entwickelt, die nun von Lys Schu-
bert gespielt wird.
28., 29. und 30. Dezember 10:00
Uhr, Theater unterm Dach

u u u u u u

Verschenken Sie zu Weihnachten
Ihr Theater!

Wie wäre es einmal mit Theaterkar-
ten als Weihnachtsgeschenk? Thea-
ter&Philharmonie Thüringen hat
extra zum Fest besondere Ge-
schenk-Pakete aufgelegt, um für
verschiedenste Ansprüche und
Wünsche Angebote bereit zu ha-
ben. Noch bis zum 23. Dezember
2010 kann man im Besucherservice
auswählen. Ob für die Liebste, El-
tern oder Kollegen, für die Groß-
mutter oder den Neffen, für jeden
dürfte sich das Passende finden las-
sen. 

Theatertipps für Altenburg 

veränderte Öffnungszeiten 
im Besucherservice

Seit 1. Dezember gelten geänder-
te Öffnungszeiten für den Besu-
cherservice Altengurg von Thea-
ter & Philharmonie Thüringen: 

Dienstag von 10:00 bis 13:00 Uhr   
und 14:00 bis 19:00 Uhr 

Mittwoch bis Freitag
10:00 bis 13:00 Uhr 

und 14:00 bis 17:00 Uhr 
Die Theaterkasse öffnet jeweils
eine Stunde vor Vorstellungsbe-
ginn in der jeweiligen Spielstätte; 
online buchen unter

www.tpthueringen.de

Ausschnitt aus der Operette “Die Csárdásfürstin“ Foto: TPT

Neri di Cicci (1418-1492): Geburt Christi. Um 1470-1480

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Internetseiten:
www.altenburgerland.de

www.altenburg.eu
www.altenburg-tourismus.de
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Schmölln. In wenigen Tagen ist
Weihnachten. Vielleicht überlegen
Sie noch, wie Sie Ihre freien Tage
zwischen dem Weihnachtsfest und

Neujahr verbringen. 
Wie wäre es, wieder
einmal das Tanzbein
zu schwingen, kultu-
relle Darbietungen zu
genießen und alte Be-
kannte, ehemalige Mitschüler und
Lehrer nach langer Zeit wieder zu
treffen.
Der Weihnachtsball des Roman-
Herzog-Gymnasiums bietet die
beste Gelegenheit für all dies. 

Wir möchten Sie daher einladen,
am 27. Dezember 2010 ab 18:00
Uhr in der Ostthüringenhalle
Schmölln mit uns einen wunder-
schönen Ausklang der Weihnachts-
tage und des Jahres 2010 mit ei-
nem unterhaltsamen kulturellen
Programm der Schüler des Gym-
nasiums zu erleben. 

Kartenvorverkaufsstellen in
Schmölln:
u Tabakbörse Jane Erdmann, 

Markt 10 (Eingang Kaufland)
u STAK Schmölln, An der Sprot-

te 5
u Falk Simon, Markt 22
Vorverkauf: 13,00 Euro
Abendkasse: 15,00 Euro
Weitere Informationen finden Sie
auch auf der neuen Internetseite
des Fördervereins: www.foerder-
verein-rhg.de.
Schüler der 12. Klassen sowie der
Förderverein des Roman-Herzog-

Gymnasiums Schmölln

Förderverein des Roman-Herzog-Gymnasiums lädt zum 
Weihnachtsball am 27. Dezember ein

Werbung

Werbung

Landkreis. Das „Rezept für Bewe-
gung“ ist eine Initiative des Landes-
sportbundes Thüringen e. V. in Zu-
sammenarbeit mit der Landesärzte-
kammer Thüringen, der Kassenärztli-
chen Vereinigung Thüringen, dem
Thüringer Ministerium für Soziales,
Familie und Gesundheit und dem
Thüringer Sportärzte Bund e. V. 
Mit einer Auftaktveranstaltung und
somit Gründung des Netzwerkes
„Gesundheit und Bewegung“ sowie
der Einführung des Rezeptes für Be-
wegung wurde der Startschuss für ei-
ne neue Kampagne im Landkreis Al-
tenburger Land gegeben. Zu den
Gästen der Auftaktveranstaltung
zählten der Ehrenamtliche Beigeord-
nete des Landkreises Uwe Melzer,
der Fachdienstleiter Gesundheit im
Landratsamt Dr. med. Bernhard Blü-
her, Frau Prof. Dr. Johanna Hübscher,
F. Schiller Universität Jena, die Vize-
präsidentin des Landessportbundes
Thüringen Marion Seeber und  KSB-
Vorsitzender Harald Moritz.
Durch das „Rezept für Bewegung“
soll eine Empfehlung für mehr kör-
perliche Bewegung durch Ärzte aus-
gesprochen werden und über den

Wegweiser Gesundheitssport können
konkrete Angebote im Sportverein
vermittelt werden.
Ziel ist es, bewegungsarme Men-
schen zu regelmäßiger Bewegung zu
motivieren. 
Erstes Ergebnis ist der Wegweiser
Gesundheitssport des Kreissportbun-
des für den Landkreis mit 170 ge-
sundheitsorientierten Bewegungsan-
geboten der Sportvereine. 
31 Angebote tragen das Qualitätssie-
gel „Sport pro Gesundheit“, welches
Ärzten sowie Bewegungseinsteigern
Sicherheit bei der Kompetenz der
Übungsleiter bietet. Der Wegweiser
gibt Rat, wann und wo der Bürger
das Passende für sich finden kann
und liegt in den Arztpraxen aus bzw
ist über den Kreissportbund erhält-
lich. 
Im neuen Netzwerk haben sich neben
dem Kreissportbund und seinen
Sportvereinen Ärzte, Kliniken, Kran-
kenkassen, das Landratsamt, das
Schulamt und weitere Partner zusam-
men getan, um gemeinsam für mehr
Bewegung und damit Gesundheits-
förderung durch körperliche Aktivität
zu sorgen. 

Ein wichtiger Partner in der Motiva-
tion der bewegungsarmen Bevölke-
rung sind die Ärzte. Sie sehen die
Folgen von Bewegungsmangel bei
ihrer Arbeit. Sie sind es, die Bewe-
gung empfehlen und wichtige Tipps
zum Start geben können. 
Bewegung darf nicht nur in der Be-
handlung von Erkrankungen, son-
dern auch zur Vorbeugung angewen-
det werden, was mit dem „Rezept für
Bewegung“ umgesetzt werden kann. 
Im neuen Wegweiser findet man alle
gesundheitsorientierten zertifizierten
Bewegungsangebote der Sportverei-
ne im Altenburger Land. Bei diesen
sportartübergreifenden Angeboten
stehen die Förderung der allgemein
körperlichen Fitness, der Ausgleich
von Bewegungsmangel und der Spaß
an Bewegung im Mittelpunkt. Nun
kann der Bürger sein passendes Be-
wegungsangebot herausfinden und
seinen Körper, Geist und seine Seele
aktivieren.
Informationen und Angebote auch
unter www.ksb-altenburg.de Sport-
angebote/Gesundheitssport 

Horst Gerth, Kreissportbund 
Altenburger Land

Kampagne “Rezept für Bewegung” am 17. November nun auch im 
Altenburger Land gestartet

Der Kreisfeuer-
wehrverband Alten-
burger Land e. V.
bedankt sich bei al-
len Feuerwehrka-
meradinnen und

Feuerwehrkameraden der Feuer-
wehren und der Feuerwehrvereine
des Landkreises Altenburger Land
für die freiwillige ehrenamtliche ge-
leistete Arbeit zur Sicherung des
Brandschutzes im Jahre 2010.
Ebenfalls bedanken wir uns bei deren

Angehörigen für das Verständnis
zum freiwilligen Feuerwehrdienst,
denn ohne dieses wären die Aufga-
ben zur Sicherung des Brandschutzes
nicht lösbar. Wir dürfen nie verges-
sen, dass sich unsere Kameradinnen
und Kameraden, auch oftmals unter
dem Risiko des Einsatzes ihres Le-
bens, für die Rettung von Menschen,
Tieren und Sachwerten als freiwillige
Kräfte zur Verfügung stellen. Dafür
gilt unser aller Dank und Anerken-
nung. 

Wir wünschen unseren 
Kameradinnen und 

Kameraden sowie deren Familien
ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Familien sowie auch weiterhin

nach jedem Einsatz eine gesunde 
Rückkehr zum Gerätehaus und 

zu ihren Angehörigen. 
Gut Wehr!”

Uwe Kaphahn, 
Vorsitzender Kreisfeuerwehrver-

band Altenburger Land e. V.

Altenburg. Am Samstag, 22. Janu-
ar 2011 von 9:00 bis 12:00 Uhr, öff-
net das Lerchenberggymnasium für
alle Interessenten seine Türen. Das
ist die beste Gelegenheit, sich an Ort
und Stelle über die Unterrichtsange-
bote zu informieren. Die Schullei-
tung, das Kollegium, Schülerinnen
und Schüler werden Ihnen für detail-
lierte Auskünfte und Führungen zur
Verfügung stehen. Vielfältige Mit-

machangebote gibt es in den Fachka-
binetten und für das leibliche Wohl
sorgen die 11er Kurse. 
Anmeldungen für das kommende
Schuljahr werden vom 21.02. bis
26.02.2011, Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr und Samstag
9:00 bis 11:00 Uhr entgegenge-
nommen.

Andrea Seitz, 
Lerchenberggymnasium  

Tag der offenen Tür am Lerchenberggymnasium
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Werbung

Dies ist ein Auszug aus dem Veran-
staltungskalender des Landkreises. 
Das komplette Programm finden Sie
unter: www.altenburgerland.de

18. Dezember 2010 
u 16:00 Uhr Weihnachtliche Stadt-
führung mit Rundblick vom Bartho-
lomäikirchturm, Altenburg, ATI  
u 17:00 Uhr "Beschenk Dich
selbst" - Weihnachtsspiel der Jungen
Gemeinden aus Altenburg, Ehrenhain
und Niederhain, Altenburg, Markt
u 20:00 Uhr Mardi Gras. BB -
Sinnbild für 30 Jahre Jazz in Alten-
burg, Altenburg, Music Hall, Johan-
nisgraben 4,  
u 20:00 Uhr Am Besten nichts
Neues - Kabarett Nörgelsäcke, Göß-
nitz, Dammstraße 3  
19. Dezember 2010
u 11:00 und 15:00 Uhr Die
Schneekönigin gespielt vom Mario-
nettentheater Dombrowsky, Engerts-
dorf, Hinteruhlmannsdorfer Komödi-
antenhof, Karl-Marx-Straße 3a
u 13:00 UhrAdvent auf der Kohle-
bahn, Meuselwitz, Kulturbahnhof,
Georgenstraße 46
u 14:00 Uhr Oh es riecht gut, oh es
riecht fein... Weihnachtlicher Nach-
mittag, Schloss- und Spielkartenmu-
seum, Altenburg
u 14:00 Uhr "Beschenk dich
selbst!" - Weihnachtsspiel der Jungen
Gemeinden Altenburg, Ehrenhain
und Niederhain, Langenleuba-Nie-
derhain, Kirche 
u 16:00 Uhr Die Schneekönigin,
Altenburg, Jugendkunstschule, Jo-
hannisgraben 3a
u 16:00 UhrAdventsliedersingen

mit dem Volkschor Schmölln e. V.
und dem Bläserchor Schmölln-Groß-
stöbnitz, Schmölln, Stadtkirche
20. Dezember 2010 
u 19:00 Uhr Tafelspitzen: Lach
dich satt - Kabarett Nörgelsäcke,
Gößnitz, Dammstraße 3  
21. Dezember 2010 
u 19:00 Uhr Tafelspitzen: Lach
dich satt - Kabarett Nörgelsäcke,
Gößnitz, Dammstraße 3  
24. Dezember 2010 
u 11:00 Uhr Zwischen Frühstück
und Gänsebraten, mit Ronny Wei-
land, Malheur & Anne und René Dy-
mar, Kosma, Landgasthof
u 11:30 Uhr Kosma schlemmt - das
große Weihnachtsbuffet im ganzen
Haus, Kosma, Landgasthof  
u 13:00 Uhr Weihnachten auf der

Kohlebahn (Mittagessen auf Vorbe-
stellung), Meuselwitz, Kulturbahn-
hof, Georgenstraße 46
u 14:00 Uhr Alte Koch- und Back-
bücher vorgestellt, Sonntagsführung
mit Uta Künzl, Schloss- und Spielkar-
tenmuseum, Altenburg
u 17:00 Uhr Orgelkonzert im Ker-
zenschein, Konzert an der Silber-
mannorgel, Ponitz, Kirche
u 20:00 Uhr Das Beste zum Schluss
- Satirische Jahresvorschau auf 2011,
Kabarett Nörgelsäcke, Gößnitz,
Dammstraße 3  
u 20:00 Uhr Rock`n Roll X-MAS
mit „die Barracudas“ und „Tom
Twist“, Kosma, Landgasthof
26. Dezember 2010
u 22:30 Uhr "Beschenk dich
selbst!" Weihnachtsspiel der Jungen
Gemeinden Altenburg, Ehrenhain
und Niederhain, Ehrenhain, Kirche
27. Dezember 2010 
u 19:00 Uhr Russische Mond-
scheinsauna, Schmölln, Freizeitbad
"Tatami"
30. Dezember 2010 
u 20:00 Uhr Das Beste zum
Schluss - Satirische Jahresvorschau
auf 2011, Kabarett Nörgelsäcke, Göß-
nitz, Dammstraße 3  
31. Dezember 2010 
u 16:00 Uhr Mezzosopran & Orgel,
Solisten: Annette Markert, Halle
(Mezzosopran); Wolfgang Kupke,
Halle (Orgel), Altenburg, Brüderkir-
che 
u 19:00 Uhr Silvesterparty im Ver-
einshaus der FFW in Wilchwitz  
u 19:00 Uhr Silvester beim Räuber-
schmaus und Tanz, Nöbdenitz, Gast-
stätte Sprottetal

u 19:00 Uhr Silvester in Kosma,
Tanz mit der Band Hitexpress, Kos-
ma, Landgasthof
08. Januar 2011 
u 15:00 Uhr Traditionelles Winter-
fest im Rittergut Treben, Breite Straße
2
12. Januar 2011 
u 10:00 Uhr Krabbelgruppe (für
Kinder bis 2 Jahre), Altenburger Fa-
milienzentrum, Südflügel Brüderkir-
che 
14. Januar 2011
u 20:00 Uhr Schöne Krise aus
Deutschland, Kabarett Nörgelsäcke,
Gößnitz, Dammstraße 3
16. Januar 2011 
u 20:00 Uhr Hubbe, mei Begasus,
hubbe - Gunter Böhnke & Steps,  Ka-

barett Nörgelsäcke, Gößnitz,
Dammstraße 3  
17. Januar 2011 
u 19:00 Uhr Tafelspitzen: Lach
dich satt - Kabarett Nörgelsäcke,
Gößnitz, Dammstraße 3  
18. Januar 2011 
u 19:00 Uhr Tafelspitzen: Lach
dich satt - Kabarett Nörgelsäcke,
Gößnitz, Dammstraße 3  
19. Januar 2011 
u 10:00 Uhr Krabbelgruppe (für
Kinder bis 2 Jahre), Altenburger Fa-
milienzentrum, Südflügel Brüderkir-
che
Das Angebot der Theater & Philhar-
monie Thüringen GmbH finden Sie
unter www.tpthueringen.de.
Stand: 07. Dezember 2010

Wie wäre es mit einem Besuch des
Gößnitzer Kabarettes “Nörgelsäcke”

Werbung
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Rositz. Der Fachdienstleiter der
Wirtschaftsförderung des Landrats-
amtes, Wolfram Schlegel, nutzte den
Vormittag des 3. Dezember, um sich
über die neuesten Entwicklungen bei
der Firma PaX in Rositz zu informie-
ren. 
Das Rositzer Werk gehört zur PaX-
Firmengruppe mit Stammsitz in In-
gelheim am Rhein und ist einer von
deutschlandweit fünf Standorten. In
Rositz werden bereits seit 1994 Fens-
ter, Türen und Rollläden aus Kunst-
stoff und Aluminium hergestellt.
„Bei uns läuft es sehr gut, von der
Wirtschaftskrise haben wir keinerlei
Auswirkungen gespürt, dennoch ist
unsere Produktion saisonabhängig“,
berichtet Werkleiter Peter Geißler.
Vor allem von Anfang März bis Ende
November herrscht im Unternehmen
Hochkonjunktur. 
Für die gute Auftragslage spricht si-
cherlich, dass sich das Rositzer Unter-
nehmen bereits frühzeitig auf hoch-

wertige Produkte und Marktnischen
spezialisiert hat. „Unser besonderes
Augenmerk liegt auf dem Sicher-
heitsaspekt“, sagte der Werkleiter Pe-
ter Geißler. So ist PaX Rositz derzeit

Marktführer bei den Sicherheitsfens-
tern. Eine immer größere Rolle spielt
zudem der Wärmeschutz, da der
Trend beim Kunden immer stärker
zur energetischen Sanierung geht.

Jährlich werden ca. 60.000 Fenster
und Türen in vielen einzelnen Ar-
beitsschritten in Rositz gefertigt. Bei
der Form und Farbe der Produkte
sind kaum Grenzen gesetzt. Die
Fenster, Türen und Rollläden aus Ro-
sitz werden alle auftragsbezogen her-
gestellt und über Händler in ganz
Deutschland vertrieben. Am Standort
in Rositz sind rund 100 Mitarbeiter
beschäftigt.
„Wir wollen die Bedingungen für un-
sere Mitarbeiter weiter verbessern“,
berichtet der Werkleiter gegenüber
dem Wirtschaftsförderer. Dazu hat si-
cherlich auch die Investition in einen
neuen Fuhrpark beigetragen. Mit
dem Geld wurden acht neue LKW´s
angeschafft, mit denen  die herge-
stellten Produkte zum Kunden trans-
portiert werden. Stolz ist der Werklei-
ter auf das Umweltbewusstsein des
Unternehmens. So wurden erst im
Sommer dieses Jahres zwölf Kraft-
fahrer der Firma PaX mit einem

Fahrtraining geschult, um sowohl
Kraftstoff zu sparen als auch die Ab-
gasemissionen zu senken. 
Auch sozial ist das Unternehmen im
Landkreis engagiert. Seit 2006 arbei-
tet PaX im Rahmen des Projektes
Kurs 21 mit der Rositzer Regelschule
zusammen, um Schüler frühzeitig auf
das praktische Berufsleben vorzube-
reiten. Bereits seit vielen Jahren bil-
det das Unternehmen junge Leute in
den Berufen Fachlagerist, Fachkraft
für Lagerlogistik oder Industriekauf-
mann/-frau aus. 
Darüber hinaus ist PaX eng mit „Ju-
gend forscht“ verbunden. Mitte der
90-iger Jahre gehörte das Unterneh-
men zu den Mitinitiatoren des Wett-
bewerbs. Stolz ist das Unternehmen
auf das erst kürzlich verliehene
„Ökotrend-Zertifikat für unterneh-
merische Verantwortung in den Be-
reichen Umwelt, Mitarbeiter und Ge-
sellschaft“ mit dem Prädikat sehr gut. 

SiMa

PaX Rositz setzt auf Marktnische: Hochwertige Türen und Fenster mit 
Wärmeschutz und Sicherheitsaspekt liegen im Trend

Löbichau. Vertreter des Landrats-
amtes, der Bundeswehr und der Po-
lizei, alles Mitglieder im Katastro-
phenschutzstab des Landkreises,
nutzten den Nachmittag des 1. De-
zember 2010, um sich über den
Fortschritt der Baumaßnahmen am
neuen Schloss Löbichau zu infor-
mieren. Der Geschäftsführer der
Schmöllner Heimbetriebsgesell-
schaft mbH, Tilo Knoblauch, führte
die ca. 20 Mitglieder durch das Bau-
werk und gab entsprechende Erläu-
terungen zum Baufortschritt bzw.

zur künftigen Nutzung der einzelnen
Räume. 
Am 3. September 2010 wurde am
8,7 Millionen teuren Neubau Richt-
fest gefeiert. Seit einigen Wochen ist
der künftige Neubau komplett mit
Dach und Fenstern versehen. „Der
Innenausbau läuft derzeit auf Hoch-
touren“, erläuterte Tilo Knoblauch
während des Rundgangs. „Die Elek-
triker, Putzer und Türenbauer haben
ihre Arbeit aufgenommen. Ende De-
zember soll mit dem Einbau der Sa-
nitäreinrichtungen begonnen wer-

den“, so der Geschäftsführer Tilo
Knoblauch. Anfang 2011 beginnen
dann die Maler- und Fußbodenlege-
arbeiten, ehe letztendlich die Möbel-
bauer im Objekt zum Zuge kom-
men. 
„Wir sind sehr optimistisch und lie-
gen gut im Plan, so dass der Umzug
Ende März, spätestens Anfang April
erfolgen kann“, so der Geschäfts-
führer der Schmöllner Heimbe-
triebsgesellschaft mbH. Die ca. 80
Bewohner des Alten- und Pflegehei-

mes Löbichau sind derzeit in der
Park- und Schlossanlage Tannenfeld
untergebracht. 
Im Zusammenhang mit dem Umzug
sicherte der Leiter des Katastro-
phenschutzstabes, Ronny Thieme,
der Schmöllner Heimbetriebsgesell-
schaft mbH Hilfe zu. „Den Umzug
werden wir als Katastrophenschutz-
stab im Rahmen einer Übung be-
gleiten und unterstützen“, sagte
Ronny Thieme. 

Text und Foto: SiMa

Mitglieder des Katastrophenschutzstabes besichtigten neues Schloss in Löbichau

Fortsetzung von Seite 1:

Noch vor wenigen Monaten wurde
die Mehrheit der Kreistagsmitglieder
regelrecht beschimpft und vom Ge-
neralintendanten gar als inkompetent
hingestellt, nur weil man beschlos-
sen hatte, der Theater und Philhar-
monie Thüringen ab dem Jahr 2013
die gleichen Zuschüsse wie jetzt (1,7
Millionen  Euro pro Jahr) zu gewäh-
ren. Aber das war nicht genug, man
wollte insgesamt 2,2 Millionen
mehr. Heute stellt sich das alles ganz
anders dar. Wie schnell sich doch die
Zeiten ändern.
Betrachtet man den Werdegang des
Kreishaushaltes, so sind die Ausga-
ben im sozialen Bereich in den letz-
ten zehn Jahren fast um ein Drittel
angestiegen. Diese steigenden Aus-
gaben haben direkten Einfluss auf
die Investitionen. So werden in den
nächsten Jahren, umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten an Kreisstraßen
und Schulen drastisch zurückgehen
müssen. Zwar verzeichnen Bund

und Land weiter steigende Steuer-
einnahmen, doch bei den kommuna-
len Haushalten kommen diese nicht
an. 
Diese Tatsache macht es für die
kommunale Familie in den nächs-
ten Jahren extrem schwierig, die
Substanz zu erhalten, geschweige
denn Neues anzufangen. Der Haus-
halt des Landkreises wird sich im-
mer weiter verschlechtern, auch
weil wir die Städte und Gemeinden
nicht unangemessen über die Kreis-
umlage belasten können.  Deshalb
gilt es, eine tragbare Balance zu
finden, damit am Ende  eine mög-
lichst ausgewogene Verteilung der
Finanzlasten stattfinden kann. An-
ders geht es nicht.
Ein freudiges Ereignis für viele Be-
troffene war in diesem Jahr nach fast
2-jähriger Bauzeit die Fertigstellung
der Bahnbrücke in Gößnitz. Mit der
6,2 Millionen Euro teuren Investition
verbessert sich die infrastrukturelle
Anbindung der Pleißestadt aber auch
des Umlandes ganz erheblich. 

Sehr erfolgreich waren auch in die-
sem Jahr unsere Sportler. Im Rahmen
der diesjährigen Sportlerehrung, die
zum 20. Mal in unserem Landkreis
stattfand, wurden erneut viele erfolg-
reiche Teilnehmer bei Welt- und Eu-
ropameisterschaften, Deutschen und
Mitteldeutschen Meisterschaften  ge-
ehrt. So errang beispielsweise Mike
Jahr bei den Titelkämpfen im schotti-
schen Edinburgh zwei Weltmeisterti-
tel im Kick- und Thaiboxen. Jessy
Neumann erkämpfte sich beim
World-Cup in Portugal ebenfalls den
Weltmeistertitel im Karate. Zur Welt-
spitze zählt längst das Radballduo
Mike Pfaffenberger und Rico Rade-
mann. Beim Weltcup-Finale erran-
gen sie die Silbermedaille, zudem
wurden die Beiden dieses Jahr auch
Deutsche Meister. Das lässt auf wei-
tere Glanzpunkte hoffen. 
Im Rückblick auf das Jahr 2010 ist es
mir ein besonderes Anliegen, das  eh-
renamtliche Engagement vieler Mit-
bürgerinnen und Mitbürger in den
verschiedensten Bereichen hervorzu-

heben. Ich danke allen ganz herzlich,
die sich über ihre Arbeit und Familie
hinaus ehrenamtlich in den Dienst
unseres Gemeinwesens stellen und
dabei so Großartiges leisten.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

für ein starkes Altenburger Land
brauchen wir in den nächsten Jahren
eigentlich ganz altmodische Tugen-
den wie Bescheidenheit, Leistungs-
bereitschaft und Zusammenhalt.
Auch 2011 wird nicht einfach. Doch
wenn wir gemeinsam anpacken, bin
ich davon überzeugt, dass das Alten-
burger Land auch im nächsten Jahr

vorankommen wird. 
Ich danke Ihnen, dass Sie an der po-
sitiven Entwicklung unseres Land-
kreises mitwirken und hoffe auch
weiterhin auf Ihre volle Unterstüt-
zung. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien eine frohe
Weihnachtszeit und für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und Zufrieden-
heit.  

Mit besten Grüßen

Ihr 

Sieghardt Rydzewski
Landrat 

Grußwort des Landrates zum Jahreswechsel

Foto: Mario Jahn

Altenburg/
Schmölln.
Die Ge-
schäftsstel-
len der
Volkshochschule in Altenburg und in
Schmölln sind während der Weih-
nachtsferien (23. - 31. Dezember
2010) für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. 
Die Mitarbeiter sind ab 03. Januar
2011 wieder für Teilnehmer und Inte-
ressenten da und beraten zum neuen
Programmangebot, aber auch zu Fra-
gen der Integration oder zum Thema
Bildungsprämie. 
Die Programmhefte für das Früh-
jahrssemester sind ab 17. Januar
2011 in den Geschäftsstellen erhält-
lich.                                 Gudrun Pfeiffer,

Leiterin der VHS Altenburger Land
Geschäftsstelle Altenburg

Hospitalplatz 6
Telefon: 03447 507928

Geschäftsstelle Schmölln
Karl-Liebknecht-Straße 2/4

Telefon: 034491 27589

Geschäftsstellen der
Volkshochschule über

Weihnachten 
geschlossen
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